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Gemäss § 3 der Statuten sind die Mitglieder der Korporation Oberägeri verpflichtet, dem Korporationsrat Ände-
rungen des Zivilstandes, Verlust des Schweizer Bürgerrechtes, Änderungen des Kinderverhältnisses und Um- und 
Wegzüge umgehend zu melden. 

Wir bitten Sie, Ihre Adressänderung umgehend bei uns auf der Korporationskanzlei oder per Internet 
unter www.korporation-oberaegeri.ch/buergerregister/index zu melden. 

Auf der gleichen Internetseite finden Sie auch das «Meldeformular Geburtsanzeige». 

Für Ihre Mitteilung bedanken wir uns. Sie leisten einen wichtigen Beitrag dazu, dass wir das Bürgerregister auf 
aktuellem Stand halten können. Es ist uns aus Datenschutzgründen nicht mehr möglich, von anderen Amtsstellen 
Informationen über Korporationsbürger zu erhalten.
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KORPORATION OBERÄGERI

EINLADUNG ZUR KORPORATIONSGEMEINDEVERSAMMLUNG

DIENSTAG, 26. APRIL 2022, 20.00 UHR
AULA MEHRZWECKANLAGE MAIENMATT

Berichte und Anträge / Auflage Protokoll
Die Berichte und Anträge zu den einzelnen Geschäften der Korporationsgemeindeversammlung vom 26. April 2022 
sind aus der nachstehenden Botschaft an die Stimmberechtigten ersichtlich.

Weitere Exemplare der Botschaft können bei der Korporationskanzlei, Mitteldorfstrasse 2, Oberägeri bezogen werden.

Das ausführliche Protokoll der Korporationsgemeindeversammlung vom 27. April 2021 liegt während 20 Tagen vor der 
Korporationsgemeindeversammlung auf der Kanzlei zur Einsicht auf. 

Die Rechnung und der Voranschlag sowie die Berichte und Anträge werden den Haushaltungen in der Gemeinde 
Oberägeri zugestellt. Auswärts wohnende Bürgerinnen und Bürger können diese auf der Kanzlei beziehen oder anfor-
dern.

Stimmberechtigung
An der Korporationsgemeindeversammlung sind alle Korporationsbürgerinnen und Korporationsbürger stimmberech-
tigt, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht wegen dauerhafter Urteilsunfähigkeit unter umfassender  
Beistandschaft stehen (Art. 398 ZGB) oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden.

Rechtsmittelbelehrung

Allgemeine Verwaltungsbeschwerde
Gegen Gemeindeversammlungsbeschlüsse kann gemäss § 17 Abs. 1 des Gemeindegesetzes in Verbindung mit § 39 ff. 
des Verwaltungsrechtspflegegesetzes innert 20 Tagen seit der Mitteilung beim Regierungsrat des Kantons Zug,  
Postfach, 6301 Zug, schriftlich Verwaltungsbeschwerde erhoben werden. Die Frist beginnt mit dem auf die  
Gemeindeversammlung folgenden Tag zu laufen.

Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten. Der angefochtene Gemeindeversammlungs-
beschluss ist genau zu bezeichnen. Die Beweismittel sind zu benennen und soweit möglich beizulegen. 

Hinsichtlich des Zustandekommens von Gemeindeversammlungsbeschlüssen steht darüber hinaus die Stimmrechts-
beschwerde offen.

Stimmrechtsbeschwerde
Wegen Verletzung des Stimmrechts und wegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung und Durchführung von 
Wahlen und Abstimmungen (so genannte abstimmungs- und wahlrechtliche Mängel) kann gemäss § 17bis des  
Gemeindegesetzes in Verbindung mit § 67 ff. des Wahl- und Abstimmungsgesetzes beim Regierungsrat des Kantons 
Zug, Postfach, 6301 Zug, schriftlich Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist innert zehn Tagen seit  
Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens jedoch am zehnten Tag nach der amtlichen Veröffentlichung  
der Ergebnisse im Amtsblatt einzureichen (§ 67 Abs. 2 Wahl- und Abstimmungsgesetz).

Oberägeri, 18. März 2022  KORPORATIONSRAT OBERÄGERI 
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TRAKTANDUM 1

PROTOKOLL DER KORPORATIONSGEMEINDE- 
VERSAMMLUNG VOM 27. APRIL 2021

Sehr geehrte Korporationsbürgerinnen und Korporationsbürger

Gestützt auf einen Antrag aus der Korporationsgemeindeversammlung vom 23. März 2007 erhalten Sie nachfolgend 
eine Kurzform des Protokolls der Korporationsgemeindeversammlung vom 27. April 2021. 

Protokollauflage
Das ausführliche Protokoll der Korporationsgemeindeversammlung vom 27. April 2021 wurde vom Korporationsrat  
an seiner Sitzung vom 20. Juli 2021 eingesehen und für richtig befunden. Es liegt ab 4. April 2022 auf der  
Korporationskanzlei während der Büroöffnungszeiten für die Stimmberechtigten zur Einsicht auf. 

An der Korporationsgemeindeversammlung vom 27. April 2021 nahmen 137 Korporationsbürgerinnen und  
Korporationsbürger teil. 

Es wurden folgende Traktanden behandelt:

Traktandum 1
Protokoll der Korporationsgemeindeversammlung vom 8. September 2020

Antrag des Korporationsrates
1. Die Korporationsgemeindeversammlung vom 27. April 2021 genehmigt das vorliegende Protokoll  
 der Gemeindeversammlung vom 8. September 2020. 

Abstimmung
Das Protokoll wird grossmehrheitlich ohne Gegenstimme genehmigt.

TRAKTANDUM 2
RECHNUNG 2020

Antrag des Korporationsrates
1.  Die Rechnung der Korporation Oberägeri 2020 wird genehmigt.
2. Der Betriebserfolg von CHF 280‘630.33 wird wie folgt verteilt:
 – zusätzliche Abschreibungen in der Höhe von CHF 233‘106.74 gemäss dem Vorschlag 
     des Korporationsrates zur Gewinnverwendung;
 – der verbleibende Jahreserfolg von CHF 47‘523.59 wird dem freien Eigenkapital zugewiesen.

Abstimmung
Der Antrag des Korporationsrates erfährt nach durchgeführter Abstimmung eine grossmehrheitliche Zustimmung  
ohne Gegenstimme. 
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TRAKTANDUM 3
VORANSCHLAG 2021

Antrag des Korporationsrates
1. Der Voranschlag 2021 der Korporation Oberägeri mit einem Mehrertrag der laufenden Rechnung von  
 CHF 57‘675.00 wird genehmigt.

2. Die Investitionsrechnung für das Jahr 2021 mit Nettoinvestitionen von CHF 185‘000.00 wird genehmigt.

Der Antrag von Herbert Iten, Moosstrasse 28, Alosen, dass das Betriebsreglement Parkplatzbewirtschaftung Raten aus 
dem Jahr 2017 anlässlich der Korporationsgemeindeversammlung 2022 revidiert und der Parkplatz Raten an 365 Tagen 
im Jahr bewirtschaftet wird, erfährt nach durchgeführter Abstimmung eine grossmehrheitliche Zustimmung mit  
vereinzelten Gegenstimmen.

Da der Antrag für den Voranschlag 2021 noch nicht erfolgswirksam ist, fliesst er nicht in die Schlussabstimmung ein.

Abstimmung
Der Antrag des Korporationsrates erfährt nach durchgeführter Abstimmung eine grossmehrheitliche Zustimmung 
ohne Gegenstimme.

TRAKTANDUM 4
REVISION BAURECHTSVERORDNUNG DER KORPORATION OBERÄGERI

Antrag des Korporationsrates
1. Der Zinssatz in § 7 wird gemäss Vorschlag vom Korporationsrat angepasst.
2. Die Rabattierung in § 8, § 23 und § 27 wird gemäss Vorschlag vom Korporationsrat angepasst
3. Die Partizipation am Mehrwert wird gemäss Vorschlag vom Korporationsrat in § 9 aufgenommen.
4. Die Überbindungsmöglichkeiten werden gemäss Vorschlag vom Korporationsrat in § 12 konkretisiert.
5. Die revidierte Baurechtsverordnung tritt umgehend nach der Korporationsgemeindeversammlung in Kraft.

Entscheid Korporationsrat
Aufgrund von diversen Anträgen aus der Versammlung und somit gestützt auf § 76 Abs. 3 Gemeindegesetz wird das 
gesamte Traktandum 4 (Revision Baurechtsverordnung) für weitere Abklärungen zurückgezogen und anlässlich der  
Korporationsgemeindeversammlung 2022 erneut traktandiert. 

TRAKTANDUM 5
WEITERE INFORMATIONEN AUS DEM KORPORATIONSRAT / VARIA

Thomas Blattmann, B+B Planer AG, gibt betreffend Erweiterung Eingang mit Vordach und Glasüberdachung Terrasse 
Restaurant Raten ausführliche Erklärungen ab. 

Reto Iten gibt zu den nachfolgenden Punkten ergänzende Erklärungen ab.

– Neue Öffnungszeiten Korporationskanzlei 
– Ablauf der Dauerparkkarten Ratenparkplatz für Korporationsbürgerinnen und Korporationsbürger
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Verabschiedungen
Folgende Personen werden unter Verdanken und Würdigung ihres Einsatzes zum Wohl der Korporation Oberägeri  
verabschiedet: 

RPK-Präsident Ueli Iten
– Mitglied der RPK von 1985 bis 2000
– Präsident der RPK von 2001 bis 2020

RPK-Mitglied Franz Iten
– Mitglied der RPK von 2009 bis 2020

Korporationsrat Pirmin Meier
– Landchef 2012 bis 2020 

Aufruf an alle Korporationsbürgerinnen und Korporationsbürger
Der Präsident Reto Iten bittet die Anwesenden, dass sie ihre Adressänderungen umgehend auf der Korporationskanzlei 
oder per Internet melden. Nur so kann das Bürgerregister aktuell gehalten werden. 

Gegen die Beschlüsse der Korporationsgemeindeversammlung vom 27. April 2021 wurde keine Beschwerde erhoben.

ANTRAG

Die Korporationsgemeindeversammlung vom 26. April 2022 genehmigt das vorliegende Protokoll der  
Gemeindeversammlung vom 27. April 2021.

Oberägeri, 18. März 2022 NAMENS DES KORPORATIONSRATES
   Der Präsident: Reto Iten
   Der Schreiber: Christian Rogenmoser
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TRAKTANDUM 2

RECHNUNG 2021

Sehr geehrte Korporationsbürgerinnen und Korporationsbürger

Wir freuen uns, Ihnen die Jahresrechnung 2021 zu unterbreiten. 

Bilanz
Die Eigenkapitalbasis und Liquiditätslage sind unverändert solide. Aufgrund von Kreditrückzahlungen von  
CHF 700‘000.00 konnte die Bilanz verkürzt und die Fremdverschuldung reduziert werden. Die Aktiven sind  
konservativ beurteilt.

Erfolgsrechnung
Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 2‘866‘215.46 und einem Ertrag von CHF 3‘026‘606.79  
mit einem erfreulichen Mehrertrag von CHF 160‘391.33 ab. Dabei wurden bereits zusätzliche Abschreibungen  
in der Höhe von CHF 204‘313.38 getätigt. Das Budget für das Jahr 2021 hatte einen Mehrertrag von CHF 57‘675.00 
vorgesehen. Auf der Einnahmenseite haben wiederum hauptsächlich die Beiträge von Kanton und Konkordaten und 
erfreulicherweise auch die leicht höheren Holzpreise zum guten Jahresergebnis beigetragen. Dies obwohl aufgrund 
vom harten Wintereinbruch im Dezember viel geschlagenes Holz noch im Wald lag und nicht abgeführt und verkauft 
werden konnte. Auf der Aufwandseite schlugen sommerliche Unwetter mit ausserordentlichen Ausgaben von  
CHF 186‘077.45 zu Buche. Erfreulicherweise beteiligte sich der Bund und der Kanton mit rund 80% an diesen Kosten. 
Zudem trugen das allgemeine Kostenbewusstsein und gewisse wiederholte Corona-Effekte dazu bei, dass der  
budgetierte Aufwand unterschritten wurde.

Investitionsrechnung
In der Investitionsrechnung stehen den Ausgaben von CHF 299‘412.88 Einnahmen von CHF 145‘099.50 gegenüber. 
Die Nettoinvestitionen belaufen sich somit auf CHF 154‘313.38. Die Investitionen konnten ohne Fremdfinanzierung 
durch selbst erwirtschaftete Mittel getätigt werden. Von den Ausgaben entfallen als grösste Positionen CHF 186‘077.45 
auf die Behebung der Unwetterschäden 2021. Für die Sanierung der Mueteggstrasse wurden CHF 73‘063.92  
ausgegeben.
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2021 2020
Aktiven Passiven Aktiven Passiven

Aktiven
Umlaufvermögen

1000.10 Kasse 710.55 555.65
1001.10 Postkonto 360‘574.37 279‘986.62
1002.10 ZKB Kontokorrent 142‘824.12 489‘983.92
1002.20 ZKB Kontokorrent Parkplätze 274‘199.52 209‘194.91
1002.30 RBO Kontokorrent 56‘292.47 191‘907.67

100
Flüssige Mittel und kurzfristige 
Geldanlagen

834‘601.03 1‘171‘628.77

1010.00
Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen gegenüber Dritten

149‘107.98 160‘893.42

1019.00 Übrige Forderungen 75.60 0.00
1040.00 Aktive Rechnungsabgrenzungen 156‘500.02 94‘733.66
1060.10 Holzvorräte 40‘000.00 40‘000.00
1070.00 RBO-Anteilschein – Nr. 1257 200.00 200.00
1070.10 Aktien Raten-Skilift 20.00 20.00
1070.20 Aktien Schifffahrt Ägerisee AG 10.00 10.00
1070.30 Aktien Biomasse Energie AG, Hünenberg 2.00 2.00

1070.40
Anteilscheine Ägerital Energie 
Genossenschaft

1.00 1.00

107 Finanzanlagen 233.00 233.00
10 Finanzvermögen 1‘180‘517.63 1‘467‘488.85
140 Anlagevermögen
1400.00 Zurlaubenhaus 478‘000.00 503‘000.00
1400.10 Bergmatt 10‘000.00 11‘000.00
1400.20 Restaurant Raten 1‘690‘000.00 1‘780‘000.00
1400.25 Parkplatz Raten 310‘000.00 335‘000.00
1400.30 Werkhof 101‘000.00 108‘000.00
1400.40 St. Jost 71‘000.00 75‘000.00
1400.50 Schnitzelheizung Flurweg 400‘000.00 465‘000.00
1400.90 Waldungen 2‘813‘600.00 2‘813‘600.00
1400.95 Land 860‘000.00 860‘000.00
1402.00 Fahrzeuge 200‘000.00 320‘000.00
1403.00 Erschliessungen 100‘000.00 110‘000.00
14 Total Anlagevermögen 7‘033‘600.00 7‘380‘600.00
1 AKTIVEN 8‘214‘117.63 8‘848‘088.85

 

BILANZ PER 31. DEZEMBER 2021 (NACH GEWINNVERWENDUNG)
Die zusätzlichen Abschreibungen sind in der Bilanz bereits berücksichtigt.
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2021 2020
Aktiven Passiven Aktiven Passiven

Passiven
20 Fremdkapital
2000.00 Kreditoren-Sammelkonto – 144‘065.55 – 207‘650.00
2003.10 Vorauszahlungen von Kunden 0.00 – 72.30
2005.20 Kreditor PK 0.00 4‘530.10
2005.40 Kreditor KTG 0.00 – 36.20
2005.90 Lohn Durchlaufskonto 0.00 – 9‘097.50
2006.00 Kaution Bojenplatz – 2‘800.00 – 2‘200.00
2006.10 Kaution Bootstrockenplatz – 19‘400.00 – 19‘200.00
2006.20 Kaution Lagerplatz – 1‘875.00 – 1‘875.00
2006.30 Kaution Benzinschlüssel – 2‘085.00 – 1‘600.00
200 Laufende Verbindlichkeiten – 170‘225.55 – 237‘200.90
2040.00 Passive Rechnungsabgrenzungen – 41‘280.00 – 51‘516.15
2010.00 ZKB 1309-08 / 0.790% / 30.06.2022 – 250’000.00 0.00
201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten – 250’000.00 0.00
2064.10 ZKB 310.751.0 / 0.750% / 31.12.2021 0.00 – 700‘000.00
2064.40 ZKB 1309-09 / 1.730% / 30.06.2023 – 500‘000.00 – 500‘000.00
2064.50 ZKB 1309-05 / 1.700% / 30.06.2024 – 500‘000.00 – 500‘000.00
2064.60 Darlehen der Stiftung – 290‘000.00 – 290‘000.00
2064.70 ZKB 1309-08 / 0.790% / 30.06.2022 0.00 – 250‘000.00
2064.80 ZKB 310.368.0 / 1.060% / 30.06.2025 – 250‘000.00 – 250‘000.00
206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten – 1‘540‘000.00 – 2‘490‘000.00
2080.00 Holzreservefonds – 449‘144.00 – 449‘144.00
2080.10 Fonds für Landankäufe – 392‘440.10 – 392‘440.10
2080.20 Rückstellungen für Steuern – 61‘418.90 – 78‘569.95
2080.30 Rückstellungen für Wohnbauten – 1‘000‘000.00 – 1‘000‘000.00
2080.40 Rückstellungen Bachsanierung Gyregg – 10‘000.00 – 10‘000.00
208 Langfristige Rückstellungen – 1‘913‘003.00 – 1‘930‘154.05
20 Fremdkapital – 3‘914‘508.55 – 4‘708‘871.10
29 Eigenkapital
2990.00 Jahresgewinn – 160‘391.33 – 47‘523.59
2999.00 Kapitalkonto freies Vermögen – 4‘139‘217.75 – 4‘091‘694.16
29 Eigenkapital – 4‘299‘609.08 – 4‘139‘217.75
2 PASSIVEN – 8‘214‘117.63 – 8‘848‘088.85
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14 Bilanzkonten Anfangssaldo Veränderung Endsaldo
140 Sachanlagen
1400.00 Zurlaubenhaus 503‘000.00

Ordentliche Abschreibungen – 25‘000.00 478‘000.00
1400.10 Bergmatt 11‘000.00

Ordentliche Abschreibungen – 1‘000.00 10‘000.00
1400.20 Restaurant Raten 1‘780‘000.00

Ordentliche Abschreibungen – 100‘000.00
Investitionen 17‘519.04
Zusätzliche Abschreibungen – 7‘519.04 1‘690‘000.00

1400.25 Parkplatz Raten 335‘000.00
Ordentliche Abschreibungen – 25‘000.00 310‘000.00

1400.30 Werkhof 108‘000.00
Ordentliche Abschreibungen – 7‘000.00 101‘000.00

1400.40 St. Jost 75‘000.00
Ordentliche Abschreibungen – 4‘000.00 71‘000.00

1400.50 Schnitzelheizung Flurweg 465‘000.00
Ordentliche Abschreibungen – 25‘000.00
Investitionen 2020 13‘931.67
Zusätzliche Abschreibungen – 53‘931.67 400‘000.00

1402.00 Fahrzeuge 320‘000.00
Ordentliche Abschreibungen – 100‘000.00
Anschaffungen 8‘820.80
Zusätzliche Abschreibungen – 28‘820.80 200‘000.00

1403.00 Erschliessungen 110‘000.00 – 10‘000.00 100‘000.00
1401.85 Unwetterschäden 0.00

BEWEGUNGEN IN DEN BILANZKONTEN
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ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2021 Rechnung 2021 Budget 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

4 ERTRAG 2‘770‘325.00 3‘026‘606.79 2‘902‘325.00
42 Entgelte 1‘402‘500.00 1‘555‘154.50 1‘485‘500.00
4210 Gebühren für Amtshandlungen 43‘300.00 53‘995.85 53‘300.00
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 244‘000.00 353‘216.66 312‘000.00
4250 Verkäufe 1‘073‘700.00 1‘105‘128.31 1‘075‘700.00
4260 Rückerstattungen Dritter 32‘000.00 32‘301.30 32‘000.00
4290 Übrige Entgelte 9‘500.00 10‘512.38 12‘500.00
44 Finanzertrag 808‘325.00 825‘759.65 807‘325.00
4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 43‘000.00 43‘074.05 43‘000.00
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 765‘325.00 756‘772.20 754‘325.00
4499 Übriger Finanzertrag 0.00 25‘913.40 10‘000.00
46 Transferertrag (Beiträge Kanton) 370‘000.00 338‘221.90 370‘000.00
49 Interne Verrechnungen 189‘500.00 307‘470.74 239‘500.00

3 AUFWAND 2‘712‘650.00 2‘866‘215.46 2‘838‘060.00
30 Personalaufwand 968‘600.00 986‘737.17 1‘042‘800.00

3000
Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/
Kommiss.

6‘000.00 7‘250.00 6‘000.00

3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 778‘000.00 790‘751.35 828‘000.00
3050 Sozialleistungen 145‘350.00 147‘857.65 166‘300.00
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 15‘500.00 11‘620.06 15‘500.00
3099 Übriger Personalaufwand 23‘750.00 29‘258.11 27‘000.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1‘232‘450.00 1‘165‘402.91 1‘301‘660.00
3100 Dienstleistungen 262‘000.00 282‘869.23 307‘000.00
3101 Betriebsmaterial 270‘500.00 265‘438.67 268‘500.00
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 36‘100.00 41‘826.44 36‘100.00
3130 Betriebsaufwand 25‘400.00 25‘798.97 25‘700.00
3132 Honorare Gutachter / Fachexperten 36‘000.00 19‘295.94 31‘000.00
3133 Informatik-Nutzungsaufwand 27‘000.00 30‘678.45 26‘000.00
3134 Sachversicherungsprämien, Haftpflichtvers. 53‘050.00 50‘134.25 50‘460.00
3137 Steuern und Abgaben 30‘300.00 26‘675.90 30‘300.00
3140 Unterhalt an Grundstücken 41‘500.00 36‘418.05 38‘500.00
3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 132‘000.00 83‘218.64 132‘000.00
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 95‘000.00 71‘043.92 92‘500.00

3151
Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., 
Werkz.

162‘100.00 172‘438.43 186‘100.00

3170 Öffentlichkeitsarbeit 15‘000.00 15‘228.00 19‘000.00
3199 Übriger Betriebsaufwand 46‘500.00 44‘338.02 58‘500.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 297‘000.00 501‘313.38 297‘000.00
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 297‘000.00 297‘000.00 297‘000.00
3301 Zusätzliche Abschreibungen 0.00 204‘313.38 0.00
34 Finanzaufwand 86‘000.00 82‘705.00 68‘000.00
3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 35‘000.00 31‘730.00 30‘000.00

3401
Verzinsung kurzfristige 
Finanzverbindlichkeiten

51‘000.00 50‘975.00 38‘000.00

36 Transferaufwand 18‘200.00 19‘657.00 18‘200.00
3630 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Private 12‘200.00 12‘812.00 12‘200.00

3636
Beiträge an private Organisationen ohne 
Erwerbszweck

6‘000.00 6‘845.00 6‘000.00

39 Interne Verrechnungen 110‘400.00 110‘400.00 110‘400.00
ERFOLGSRECHNUNG 2‘712‘650.00 2‘770‘325.00 2‘866‘215.46 3‘026‘606.79 2‘838‘060.00 2‘902‘325.00
Nettoergebnis 57‘675.00 160‘391.33 64‘265.00
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ERFOLGSRECHNUNG NACH DIKASTERIEN

Budget 2021 Rechnung 2021 Budget 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

1 ALLGEMEINE VERWALTUNG 401‘100.00 6‘000.00 379‘270.76 7‘632.26 420‘800.00 6‘000.00
2 FINANZWESEN 234‘000.00 433‘500.00 244‘199.47 461‘149.74 224‘000.00 433‘500.00
3 LIEGENSCHAFTEN 484‘450.00 564‘325.00 510‘499.08 576‘305.97 480‘700.00 570‘325.00
4 FORSTWESEN 1‘359‘200.00 1‘564‘000.00 1‘442‘642.57 1‘784‘347.25 1‘473‘360.00 1‘692‘000.00
5 STRASSENWESEN 159‘500.00 3‘000.00 231‘335.98 925.10 159‘500.00 3‘000.00
6 LANDWESEN 74‘400.00 199‘500.00 58‘267.60 196‘246.47 79‘700.00 197‘500.00

Total 2‘712‘650.00 2‘770‘325.00 2‘866‘215.46 3‘026‘606.79 2‘838‘060.00 2‘902‘325.00
Mehrertrag (Mehraufwand) 57‘675.00 160‘391.33 64‘265.00

 Rechnung 2021  Budget 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

379’270.76 7’632.26 420’800.00 6’000.00
244’199.47 461’149.74 224’000.00 433’500.00
510’499.08 576’305.97 480’700.00 570’325.00

1’442’642.57 1’784’347.25 1’473’360.00 1’692’000.00
231’335.98 925.10 159’500.00 3’000.00

58’267.60 196’246.47 79’700.00 197’500.00
2’866’215.46 3’026’606.79 2’838’060.00 2’902’325.00

160’391.33 64’265.00

Prozentualer Anteil am Gesamtertrag

1 2 3 4 5 6

 Budget 2021
 Aufwand Ertrag

Allgemeine Verwaltung 401’100.00 6’000.00
Finanzwesen 234’000.00 433’500.00
Liegenschaften 484’450.00 564’325.00
Forstwesen 1’359’200.00 1’564’000.00
Strassenwesen 159’500.00 3’000.00
Landwesen 74’400.00 199’500.00
Total 2’712’650.00 2’770’325.00
Mehrertrag (Mehraufwand) 57’675.00

Prozentualer Anteil am Gesamtertrag

PROZENTUALER ANTEIL AM GESAMTERTRAG

Allgemeine 
Verwaltung

0.25%
Finanzwesen

15.24%
Landwesen

6.48%
Strassenwesen

0.03%

Liegenschaften
19.04%

Forstwesen
58.96%
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Budget 2021 Rechnung 2021 Budget 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

100 Allgemeine Verwaltung

3000
Entsch. Tag- und Sitzungsgelder  
Behörden/Kommiss.

6‘000.00 7‘250.00 6‘000.00

3010
Löhne des Verwaltungs- und 
Betriebspersonals

210‘000.00 211‘380.45 220‘000.00

3050 Sozialleistungen 36‘350.00 32‘352.60 37‘300.00
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 4‘500.00 4‘500.00
3099 Übriger Personalaufwand 6‘250.00 6‘173.60 6‘500.00
3100 Dienstleistungen 10‘000.00 9‘713.77 25‘000.00
3101 Betriebsmaterial 10‘000.00 73.35 8‘000.00
3130 Betriebsaufwand 19‘500.00 18‘894.25 19‘000.00
3132 Honorare Gutachter / Fachexperten 10‘000.00 5‘069.50 5‘000.00
3133 Informatik-Nutzungsaufwand 27‘000.00 25‘706.26 26‘000.00

3134
Sachversicherungsprämien, 
Haftpflichtversicherungen

11‘000.00 8‘588.00 9‘000.00

3137 Steuern und Abgaben 0.00 6‘753.75 0.00

3151
Unterhalt Apparate, Masch.,  
Geräte, Fahrz., Werkz.

2‘500.00 2‘226.83 2‘500.00

3170 Öffentlichkeitsarbeit 15‘000.00 15‘228.00 19‘000.00
3199 Übriger Betriebsaufwand 15‘000.00 11‘015.40 15‘000.00

3636
Beiträge an private Organisationen  
ohne Erwerbszweck

6‘000.00 6‘845.00 6‘000.00

3900 Interne Verrechnungen 12‘000.00 12‘000.00 12‘000.00
4210 Gebühren für Amtshandlungen 2‘500.00 2‘902.85 2‘500.00
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0.00 900.63 0.00
4290 Übrige Entgelte 0.00 515.28 0.00
4900 Interne Verrechnungen 3‘500.00 3‘313.50 3‘500.00
10 Allgemeine Verwaltung 401‘100.00 6‘000.00 379‘270.76 7‘632.26 420‘800.00 6‘000.00

Nettoergebnis 395‘100.00 371‘638.50 414‘800.00

KOMMENTARE

3090 Aus- und Weiterbildung Es wurden keine Weiterbildungen besucht
  Personal 
3101 Betriebsmaterial Informatik-Neuanschaffungen wurden nicht getätigt.

KOMMENTARE BUDGET 2022

3100 Dienstleistungen Springereinsätze durch Dritte zur Unterstützung der Kanzlei während  
   Übergangsphase, bis Einstellung neue Sachbearbeiterin Rechnungswesen  
   erfolgen kann.
3170 Exkursionen Im Herbst 2022 ist eine Exkursion geplant.

1. ALLGEMEINE VERWALTUNG
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2. FINANZWESEN

Budget 2021 Rechnung 2021 Budget 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

200 Finanzwesen
3101 Betriebsmaterial 150‘000.00 154‘659.01 150‘000.00
3132 Honorare Gutachter / Fachexperten 15‘000.00 9‘136.49 10‘000.00
3137 Steuern und Abgaben 20‘000.00 9‘625.15 20‘000.00

3151
Unterhalt Apparate, Masch., Geräte, Fahrz., 
Werkz.

3‘000.00 24‘646.55 3‘000.00

3199 Übriger Betriebsaufwand 3‘000.00 6‘427.27 3‘000.00
3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 35‘000.00 31‘730.00 30‘000.00

3401
Verzinsung kurzfristige 
Finanzverbindlichkeiten

8‘000.00 7‘975.00 8‘000.00

4250 Verkäufe 160‘000.00 173‘212.19 160‘000.00
4260 Rückerstattungen Dritter 0.00 429.10 0.00
4290 Übrige Entgelte 500.00 0.00 500.00
4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 43‘000.00 43‘074.05 43‘000.00
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 230‘000.00 218‘521.00 220‘000.00
4490 Übriger Finanzertrag 25‘913.40 10‘000.00
21 Finanzwesen 234‘000.00 433‘500.00 244‘199.47 461‘149.74 224‘000.00 433‘500.00

Nettoergebnis 199‘500.00 216‘950.27 209‘500.00

KOMMENTARE

3151 Unterhalt Apparate,  Nach rund 20 Betriebsjahren waren die Tankstelle und der Tankautomat sehr  
  Masch., Geräte, Fahrz., störungsanfällig und mussten ersetzt werden. Der Aufwand von CHF 19‘890.70  
   war nicht budgetiert.
4499 Übriger Finanzertrag Die rückwirkende Entschädigung der Gemeinde Oberägeri für Quellennutzungen  
   in der Höhe von CHF 10‘000.00 war nicht budgetiert.
   Die BVG Beitragsrechnung 3. Quartal 2021 in der Höhe von CHF 15‘913.40 wurde  
   aus der Arbeitgeber-Beitragsreserve beglichen.

KOMMENTARE BUDGET 2022

3400 Verzinsung laufende Die Rückzahlung eines Darlehens wird per 30.06.2022 fällig.  
  Verbindlichkeiten 
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3. LIEGENSCHAFTEN

Budget 2021 Rechnung 2021 Budget 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

300 Zurlaubenhaus 49‘400.00 45‘000.00 53‘996.03 47‘163.85 47‘950.00 45‘000.00
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8‘000.00 10‘997.40 8‘000.00

3134
Sachversicherungsprämien, 
Haftpflichtversicherungen

3‘600.00 3‘602.10 3‘600.00

3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7‘000.00 8‘596.53 7‘000.00
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 25‘000.00 25‘000.00 25‘000.00
3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 5‘800.00 5‘800.00 4‘350.00
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 45‘000.00 47‘163.85 45‘000.00
301 Restaurant Raten 228‘200.00 180‘000.00 209‘243.30 180‘000.00 222‘950.00 180‘000.00

3134
Sachversicherungsprämien, 
Haftpflichtversicherungen

7‘500.00 7‘421.65 7‘500.00

3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 60‘000.00 46‘850.28 60‘000.00

3151
Unterhalt Apparate, Masch., Geräte,  
Fahrz., Werkz.

40‘000.00 26‘752.33 40‘000.00

3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 100‘000.00 100‘000.00 100‘000.00
3301 Zusätzliche Abschreibungen 0.00 7‘519.04 0.00
3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 20‘700.00 20‘700.00 15‘450.00
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 180‘000.00 180‘000.00 180‘000.00
302 Parkplatz Raten 45‘900.00 85‘000.00 60‘403.92 81‘596.84 48‘800.00 85‘000.00
3099 Übriger Personalaufwand 3‘500.00 1‘851.00 3‘500.00
3130 Betriebsaufwand 500.00 270.69 500.00
3140 Unterhalt an Grundstücken 10‘000.00 14‘463.10 12‘000.00

3151
Unterhalt Apparate, Masch., Geräte,  
Fahrz., Werkz.

0.00 8‘528.46 0.00

3199 Übriger Betriebsaufwand 3‘000.00 6‘390.67 5‘000.00
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 25‘000.00 25‘000.00 25‘000.00
3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 3‘900.00 3‘900.00 2‘800.00
4250 Verkäufe 85‘000.00 81‘596.84 85‘000.00
303 Schnitzelheizung Flurweg 60‘100.00 37‘000.00 113‘654.13 41‘438.40 58‘000.00 40‘000.00
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 20‘000.00 19‘999.50 20‘000.00
3130 Betriebsaufwand 700.00 974.96 1‘000.00

3134
Sachversicherungsprämien, 
Haftpflichtversicherungen

700.00 840.40 850.00

3151
Unterhalt Apparate, Masch., Geräte,  
Fahrz., Werkz.

7‘500.00 6‘707.60 7‘500.00

3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 25‘000.00 25‘000.00 25‘000.00
3301 Zusätzliche Abschreibungen 0.00 53‘931.67 0.00
3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 6‘200.00 6‘200.00 3‘650.00
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 37‘000.00 41‘438.40 40‘000.00
304 St. Jost 9‘000.00 8‘250.00 7‘059.14 8‘250.00 8‘750.00 8‘250.00
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 600.00 488.00 600.00

3134
Sachversicherungsprämien, 
Haftpflichtversicherungen

1‘000.00 1‘016.60 1‘000.00

3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2‘500.00 654.54 2‘500.00
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 4‘000.00 4‘000.00 4‘000.00
3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 900.00 900.00 650.00
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 8‘250.00 8‘250.00 8‘250.00
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Budget 2021 Rechnung 2021 Budget 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

305 Bergmatt 3‘600.00 8‘375.00 2‘914.20 8‘375.00 3‘600.00 8‘375.00

3134
Sachversicherungsprämien, 
Haftpflichtversicherungen

1‘500.00 1‘499.85 1‘500.00

3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1‘000.00 314.35 1‘000.00
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 1‘000.00 1‘000.00 1‘000.00
3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 100.00 100.00 100.00
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 8‘375.00 8‘375.00 8‘375.00
306 Werkhof 35‘900.00 38‘700.00 35‘341.35 38‘530.05 40‘800.00 38‘700.00
3101 Betriebsmaterial 4‘000.00 392.44 4‘000.00
3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7‘500.00 10‘341.54 7‘500.00
3130 Betriebsaufwand 700.00 753.53 800.00

3134
Sachversicherungsprämien, 
Haftpflichtversicherungen

3‘000.00 2‘929.30 3‘000.00

3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 0.00 225.00 0.00
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10‘000.00 8‘823.46 15‘000.00

3151
Unterhalt Apparate, Masch., Geräte,  
Fahrz., Werkz.

2‘500.00 3‘676.08 2‘500.00

3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 7‘000.00 7‘000.00 7‘000.00
3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1‘200.00 1‘200.00 1‘000.00
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 2‘700.00 2‘530.05 2‘700.00
4900 Interne Verrechnungen 36‘000.00 36‘000.00 36‘000.00
307 Gyregg 11‘000.00 16‘500.00 3‘639.87 16‘390.50 11‘000.00 16‘500.00
3132 Honorare Gutachter / Fachexperten 10‘000.00 3‘282.35 10‘000.00
3140 Unterhalt an Grundstücken 1‘000.00 357.52 1‘000.00
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 16‘500.00 16‘390.50 16‘500.00
350 See- / Bootsplätze 21‘000.00 80‘000.00 13‘802.00 82‘637.10 16‘000.00 80‘000.00
3140 Unterhalt an Grundstücken 10‘000.00 2‘670.00 5‘000.00
3199 Übriger Betriebsaufwand 11‘000.00 11‘132.00 11‘000.00
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 80‘000.00 82‘637.10 80‘000.00
353 Parkplatz Seeplatz 2‘500.00 18‘000.00 1‘282.03 22‘752.93 12‘500.00 20‘000.00
3199 Übriger Betriebsaufwand 2‘500.00 1‘282.03 12‘500.00
4250 Verkäufe 18‘000.00 22‘752.93 20‘000.00
354 Studenhütte 4‘000.00 14‘000.00 1‘531.33 13‘929.30 2‘500.00 14‘000.00

3134
Sachversicherungsprämien, 
Haftpflichtversicherungen

1‘500.00 1‘531.33 1‘500.00

3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2‘500.00 0.00 1‘000.00
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 14‘000.00 13‘929.30 14‘000.00
355 Bootshaus / Baracke Ruderclub 2‘450.00 19‘500.00 902.57 20‘800.00 1‘450.00 20‘500.00

3134
Sachversicherungsprämien, 
Haftpflichtversicherungen

450.00 438.77 450.00

3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2‘000.00 463.80 1‘000.00
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 19‘500.00 20‘800.00 20‘500.00
390 Übrige Liegenschaften 11‘400.00 14‘000.00 6‘729.21 14‘442.00 6‘400.00 14‘000.00

3134
Sachversicherungsprämien, 
Haftpflichtversicherungen

1‘400.00 1‘388.25 1‘400.00

3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10‘000.00 5‘340.96 5‘000.00
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 14‘000.00 14‘442.00 14‘000.00
30 Liegenschaften 484‘450.00 564‘325.00 510‘499.08 576‘305.97 480‘700.00 570‘325.00

Nettoergebnis 79‘875.00 65‘806.89 89‘625.00
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KOMMENTARE

Restaurant Raten

3144 Unterhalt Hochbauten, Aufgrund von Covid-19 waren weniger Unterhaltsarbeiten notwendig.
  Gebäude 
3151 Unterhalt Apparate,  Aufgrund der Einschränkungen für Gastrobetriebe fielen geringere  
  Maschinen, Geräte Unterhaltskosten an.
3301 Zusätzliche Abschreibungen Gewinnverwendung 2021

Parkplatz Raten

3151 Unterhalt Apparate,  Bei den im August 2017 in Betrieb genommenen Parkuhren traten immer wieder 
  Maschinen, Geräte Störungen auf und konnten nicht bedient werden. Der Digitalparking AG waren 
   die Probleme mit dem Model SPRITE bekannt. In der Folge unterbreiteten sie dem  
   Korporationsrat ein Angebot für drei neue Modelle TOMeco. Aufgrund der  
   Ausgangslage wurde ein Projekt- und Austauschrabatt von CHF 9‘630.15 gewährt.  
   Somit beliefen sich die Anschaffungskosten auf CHF 7‘996.90. Diese Kosten waren  
   im Jahr 2021 nicht budgetiert.
   Aufgrund der niedrigen Frequenzen bei der Parkuhr unten auf Parkplatz wurde auf 
   einen Ersatz verzichtet. Dies auch unter Beachtung, dass die Bezahlung der  
   Parkgebühren immer mehr mit TWINT und Parkingpay bargeldlos erfolgt und im   
   Fahrzeug kein Ticket mehr hinterlegt werden muss.

Schnitzelheizung Flurweg

3301 Zusätzliche Abschreibungen Gewinnverwendung 2021

KOMMENTARE BUDGET 2022

Restaurant Raten

3144 Unterhalt Hochbauten, Anlässlich der periodischen Zustands- und Sicherheitsprüfung des Spielplatzes im   
  Gebäude Jahr 2021 wurden diverse sicherheitsrelevante Themen festgestellt, welche 
   umgehend behoben werden. Der KV beläuft sich auf rund CHF 45‘000.00.  
   Vom Gemeinderat Oberägeri wurde ein Beitrag von CHF 15‘000.00 und aus dem  
   Lotteriefonds ein Betrag von CHF 7‘500.00 zugesichert.

Werkhof

3144 Unterhalt Hobauten,  Das linke der beiden Rolltore funktioniert nach rund 20 Betriebsjahren nicht mehr 
  Gebäude richtig und muss ersetzt werden. Der KV für den Ersatz dieses Tores beläuft sich  
   auf CHF 11‘129.00.

Parkplatz Seeplatz

3199 Übriger Betriebsaufwand Um den Suchverkehr im Dorf zu verbessern, will die Gemeinde das bestehende   
   Parkleitsystem erweitern und den Parkplatz Seeplatz ins System einbinden.
   Um die Anzahl freier Parkplätze am Seeplatz zu zählen, werden auf jedem Parkfeld  
   Parksensoren eingebaut.
   An die Einzelplatzüberwachung mit den Sensoren beteiligt sich die Korporation  
   einmalig mit CHF 10‘000 über die gesamte Vertragsdauer von 15 Jahren.
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Budget 2021 Rechnung 2021 Budget 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

400 Forstwesen
3010 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 568‘000.00 579‘370.90 608‘000.00
3050 Sozialleistungen 109‘000.00 115‘505.05 129‘000.00
3090 Aus- und Weiterbildung des Personals 11‘000.00 11‘620.06 11‘000.00
3099 Übriger Personalaufwand 14‘000.00 21‘233.51 17‘000.00
3100 Dienstleistungen 250‘000.00 273‘155.46 280‘000.00
3101 Betriebsmaterial 100‘000.00 105‘189.05 100‘000.00
3130 Betriebsaufwand 3‘800.00 4‘059.74 3‘900.00
3133 Informatik-Nutzungsaufwand 0.00 4‘972.19 0.00
3140 Unterhalt an Grundstücken 500.00 5‘225.35 500.00

3151
Unterhalt Apparate, Masch., Geräte,  
Fahrz., Werkz.

10‘000.00 14‘914.87 12‘000.00

3199 Übriger Betriebsaufwand 10‘000.00 7‘132.13 10‘000.00
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 100‘000.00 100‘000.00 100‘000.00
3301 Zusätzliche Abschreibungen 0.00 28‘820.80 0.00
3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 4‘200.00 4‘200.00 2‘000.00

3630
Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und 
Private

12‘000.00 12‘682.75 12‘000.00

3900 Interne Verrechnungen 38‘400.00 38‘400.00 38‘400.00
4210 Gebühren für Amtshandlungen 40‘000.00 50‘133.00 50‘000.00
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 185‘000.00 290‘912.58 250‘000.00
4250 Verkäufe 810‘000.00 826‘925.43 810‘000.00
4290 Übrige Entgelte 9‘000.00 9‘997.10 12‘000.00
4630 Beiträge von Kanton und Konkordaten 370‘000.00 338‘221.90 370‘000.00
4900 Interne Verrechnungen 150‘000.00 268‘157.24 200‘000.00
450 Fahrzeuge 128‘300.00 116‘160.71 149‘560.00

3134
Sachversicherungsprämien, 
Haftpflichtversicherungen

21‘400.00 20‘878.00 20‘660.00

3137 Steuern und Abgaben 10‘300.00 10‘297.00 10‘300.00

3151
Unterhalt Apparate, Masch., Geräte,  
Fahrz., Werkz.

96‘600.00 84‘985.71 118‘600.00

40 Forstwesen 1‘359‘200.00 1‘564‘000.00 1‘442‘642.57 1‘784‘347.25 1‘473‘360.00 1‘692‘000.00
Nettoergebnis 204‘800.00 341‘704.68 218‘640.00

KOMMENTARE

3099 Übriger Personalaufwand Spesen und Reiseentschädigungen für diverse Kurse in der Höhe von 
   CHF 6‘800.00 waren nicht budgetiert. 
3301 Zusätzliche Abschreibungen Gewinnverwendung 2021
4240 Dienstleistungen Für das Flössen 2021 wurden mehrere Mitarbeiter bei der Korporation Unterägeri  
   eingesetzt.
4900 Interne Verrechnung Der Forstdienst erbrachte grosse Eigenleistungen bei der Behebung der  
   Unwetterschäden 2021. Dadurch konnten die Fremdkosten tief gehalten werden.

KOMMENTARE BUDGET 2022

4250 Verkäufe Die Rundholzpreise dürften im Jahr 2022 auf dem gleichen Niveau verharren. 
4630 Beiträge Kanton Die Budgetierung der Beiträge ist sehr schwierig und nutzungsabhängig.  
  und Konkordaten Je nach möglichen Arbeiten und Holzschlägen ändern sich die Beiträge massiv.

4. FORSTWESEN
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5. STRASSENWESEN

Budget 2021 Rechnung 2021 Budget 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

500 Strassenwesen 159‘500.00 3‘000.00 231‘335.98 925.10 159‘500.00 3‘000.00
3101 Betriebsmaterial 2‘500.00 0.00 2‘500.00
3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 122‘000.00 82‘293.59 122‘000.00
3199 Übriger Betriebsaufwand 0.00 0.52 0.00
3301 Zusätzliche Abschreibungen 0.00 114‘041.87 0.00
3900 Interne Verrechnungen 35‘000.00 35‘000.00 35‘000.00
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00 464.25 500.00
4250 Verkäufe 500.00 460.85 500.00
4260 Rückerstattungen Dritter 2‘000.00 0.00 2‘000.00
50 Strassenwesen 159‘500.00 3‘000.00 231‘335.98 925.10 159‘500.00 3‘000.00

Nettoergebnis 156‘500.00 230‘410.88 156‘500.00

KOMMENTARE

3301 Zusätzliche Abschreibungen Gewinnverwendung 2021

Vermarktung durch Geschäftsstelle WaldZug
Holzverkauf im Jahr 2020 Holzverkauf im Jahr 2021

Laubstammholz 115 m3 Laubstammholz 185 m3

Nadelstammholz 6‘607 m3 Nadelstammholz 5‘351 m3

Holzschnitzel 972 m3 Holzschnitzel 1‘158 m3

Industrieholz 146 m3 Industrieholz 156 m3

Papierholz 1‘365 m3 Papierholz 840 m3

Total 9‘205 m3 Total 7‘690 m3

Vermarktung durch Korporation
Holzverkauf im Jahr 2020 Holzverkauf im Jahr 2021

Nadelstammholz 24 m3 Nadelstammholz 53 m3

Holzschnitzel 965 m3 Holzschnitzel 1‘192 m3

Brennholz 423 m3 Brennholz 411 m3

Total 1‘412 m3 Total 1‘656 m3

Total 2020 10‘617 m3 Total 2021 9‘346 m3
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Budget 2021 Rechnung 2021 Budget 2022
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

600 Landwesen 74‘400.00 199‘500.00 58‘267.60 196‘246.47 79‘700.00 197‘500.00
3100 Dienstleistungen 2‘000.00 0.00 2‘000.00
3101 Betriebsmaterial 4‘000.00 5‘124.82 4‘000.00
3130 Betriebsaufwand 200.00 845.80 500.00
3132 Honorare Gutachter / Fachexperten 1‘000.00 1‘807.60 6‘000.00
3140 Unterhalt an Grundstücken 20‘000.00 13‘702.08 20‘000.00
3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 10‘000.00 700.05 10‘000.00
3199 Übriger Betriebsaufwand 2‘000.00 958.00 2‘000.00
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 10‘000.00 10‘000.00 10‘000.00

3630
Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und 
Private

200.00 129.25 200.00

3900 Interne Verrechnungen 25‘000.00 25‘000.00 25‘000.00
4210 Gebühren für Amtshandlungen 800.00 960.00 800.00
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 21‘500.00 19‘500.80 21‘500.00
4250 Verkäufe 200.00 180.07 200.00
4260 Rückerstattungen Dritter 30‘000.00 31‘872.20 30‘000.00
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 147‘000.00 143‘733.40 145‘000.00
60 Landwesen 74‘400.00 199‘500.00 58‘267.60 196‘246.47 79‘700.00 197‘500.00

Nettoergebnis 125‘100.00 137‘978.87 117‘800.00

KOMMENTARE

3141 Unterhalt Strassen /  Aufgrund der Unwetter wurde die Instandstellung von Bewirtschafterwegen  
  Verkehrswege nicht ausgeführt.

KOMMENTARE BUDGET 2022

3141 Honorare Gutachter /  Im Zusammenhang mit Pachtzinsanpassungen muss externe Beratung in Anspruch  
  Fachexperten genommen werden.

6. LANDWESEN
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ERLÄUTERUNGEN ZUR INVESTITIONSRECHNUNG

ABRECHNUNG ERWEITERUNG TECHNIKRAUM UND ERSATZ HOLZSCHNITZEL-FEUERUNG  
QUARTIERHEIZUNG FLURWEG, 6315 ALOSEN

Anlässlich der Korporationsgemeindeversammlung vom 24. April 2018 wurde für den Ersatz der Holzschnitzelfeuerung 
Flurweg ein Kredit von CHF 626‘740.95 zulasten der Investitionsrechnung bewilligt. Inzwischen sind sämtliche Arbeiten 
abgeschlossen und die Abnahme des Werks ist erfolgt. Die Erweiterung des Technikraums und der Ersatz der Holz-
schnitzelfeuerung schliesst mit Totalinvestitionen von CHF 618‘968.40 ab und die Kosten konnten mit CHF 7‘772.55 
unter dem Kostenvoranschlag (KV) gehalten werden. Bei den Unternehmern konnten zusätzliche Rabatte ausgehan-
delt werden. Zwischenzeitlich ist die neue Heizung in den Heizperioden 2020 / 2021 und 2021 / 2022 in Betrieb und 
bewährt sich sehr gut.

Total Kosten gemäss Bauabrechnung CHF 618‘968.40

Aufwendungen im Jahr 2018 CHF 9‘860.00

Aufwendungen im Jahr 2019 CHF 194‘403.45

Aufwendungen im Jahr 2020 CHF 400‘773.28

Aufwendungen im Jahr 2021 CHF 13‘931.67

Erscheint in der Bilanz Konto 1400.50 CHF 13‘931.67

ABRECHNUNG SANIERUNG MUETEGGSTRASSE

Anlässlich der Korporationsgemeindeversammlung vom 8. September 2020 wurde für die Sanierung der Muetegg-
strasse ein Kredit von CHF 240‘000.00 zulasten der Investitionsrechnung bewilligt. Inzwischen sind sämtliche  
Arbeiten abgeschlossen und die Abnahme des Werks ist erfolgt. Die Sanierung schliesst mit Totalinvestitionen von CHF 
124‘994.22 ab und die Kosten konnten mit CHF 115‘005.78 unter dem Kostenvoranschlag (KV) gehalten werden. Die 
Abrechnung der Sihltaler AG für die Instandstellung der Fahrbahn fiel rund CHF 39‘500.00 tiefer aus, da ein grosser 
Anteil Kies aufbereitet und nicht neu zugeführt werden musste. Ebenfalls fielen die Vorbereitungs- und Abschlussar-
beiten durch die Korporation rund CHF 52‘300.00 tiefer aus, was ebenfalls auf die idealen Baubedingungen zurück-
zuführen ist. Im Weiteren wurden die Position «Baunebenkosten / Rundung» in der Höhe von CHF 23‘175.00 nicht in 
Anspruch genommen.

Total Kosten gemäss Bauabrechnung CHF 124‘994.22

Aufwendungen im Jahr 2020 51‘930.30

Aufwendungen im Jahr 2021 CHF 73‘063.92

Beitrag Amt für Wald und Wild (2020) CHF – 24‘917.30

Beitrag Amt für Wald und Wild (2021) CHF – 35‘383.55

Anteil Einwohnergemeinde (Wanderweg) CHF – 5‘698.95

Restkosten CHF 58‘994.42

Umbuchung Anteil Strassenunterhalt in Erfolgsrechnung (2020) CHF – 7‘013.00

Gewinnverwendung 2020 CHF – 20‘000.00

Gewinnverwendung 2021 CHF – 31‘981.42

Projekt wird vollständig abgeschrieben und in der Bilanz nicht aktiviert. CHF 0.00
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Laufende genehmigte Kredite
Bewilligter 

Kredit
Datum

Bewilligter 
Kredit

CHF

Bestand 
Anfang Jahr 

CHF

Investitionen 
2021 
CHF

Bestand 
Ende Jahr 

CHF

geplant für 
2022 
CHF

An- und Umbauten Restaurant Raten 24.04.2018  725‘000.00  194‘830.62  17‘519.04  212‘349.66  270‘000.00 

Ersatz Holzschnitzelfeuerung Flurweg 24.04.2018
exkl. MwSt.

 675‘000.00 
626‘740.95  605‘036.73 

 
13‘931.67 618‘968.40 – 

Sanierung Mueteggstrasse 08.09.2020  240‘000.00 –  73‘063.92  –
Beiträge von Dritten – 41‘082.50 – –
Abschreibungen – 31‘981.42 

Gebundene Ausgaben
Bewilligter 

Kredit
Datum

Bewilligter 
Kredit

CHF

Bestand 
Anfang Jahr 

CHF

Investitionen 
2021 
CHF

Bestand 
Ende Jahr 

CHF

geplant für 
2022 
CHF

Unwetter 2021 –  186‘077.45 –  84‘000.00 
Beiträge von Dritten – 104‘017.00 
Abschreibungen – 82‘060.45 

Projekte in Vorbereitung
geplant für 

2022 
CHF

Sanierung Abschwändistrasse  50‘000.00 
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ANHANG ZUR JAHRESRECHNUNG

A) Bürgschaften
 Per 31. Dezember 2021 existieren keine Bürgschaften.

B) Garantieverpflichtungen
 Per 31. Dezember 2021 bestehen keine Garantieverpflichtungen.

C) Leasingverbindlichkeiten
 Per 31. Dezember 2021 bestehen keine Leasingverbindlichkeiten.

D) Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen
 Per 31. Dezember 2021 bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber der Vorsorgeeinrichtung BVG.

E) Verpfändete oder abgetretene Aktiven sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt 
 Per 31. Dezember 2021 existieren keinen verpfändeten oder abgetretenen Aktiven sowie keine Aktiven  
 unter Eigentumsvorbehalt.

F) Ausserordentlicher Ertrag
 Entschädigung Gemeinde Oberägeri für Quellennutzungen Jahr 2021 CHF 10‘000.00
 BVG Beitrag 3. Quartal aus AG-Beitragsreserve beglichen. CHF 15‘913.40
  CHF 25‘913.40

ZUSAMMENFASSUNG UND ANTRAG

Die Jahresrechnung 2021 schliesst vor Gewinnverwendung mit einem Mehrertrag von total CHF 364‘704.71 ab.  
Budgetiert war ein Mehrertrag von CHF 57‘675.00. Der Korporationsrat stellt der Korporationsgemeindeversammlung 
den Antrag, diesen wie folgt zu verwenden:

– Zusätzliche Abschreibungen von CHF 204‘313.38
– Zuweisung an freies Eigenkapital von CHF 160‘391.33

Der Korporationsrat beantragt, die Jahresrechnung, inkl. der Gewinnverwendung, zu genehmigen.

Oberägeri, 18. März 2022 NAMENS DES KORPORATIONSRATES
  Der Präsident: Reto Iten
  Der Schreiber: Christian Rogenmoser
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BERICHT DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION  
ZUR RECHNUNG 2021

Sehr geehrte Korporationsbürgerinnen und Korporationsbürger 

Als Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission haben wir die Buchführung und die Jahresrechnung der Korporation 
Oberägeri für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Jahr geprüft. 

Für die Jahresrechnung ist der Korporationsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen 
und zu beurteilen. 

Eine Prüfung ist so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit  
angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen 
und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungs-
legungsgrundsätze, die wesentlichen Bewertungsentscheide sowie die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes.  
Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. 

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung und Jahresrechnung Gesetz und Statuten. 

Antrag

Wir beantragen Ihnen, sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die vorliegende Rechnung pro 2021 zu 
genehmigen und den verantwortlichen Organen Entlastung zu erteilen. 

Oberägeri, 10. Februar 2022 Die Rechnungsprüfungskommission
  Iwan Rogenmoser, Präsident
  Patricia Iten
  Sandra Hotz

ANTRÄGE

1. Die Jahresrechnung 2021 wird genehmigt. 
 Der Ertragsüberschuss von CHF 364‘704.71 wird wie folgt verwendet:
– Vornahme von zusätzlichen Abschreibungen diverser Positionen im Verwaltungsvermögen von total CHF 204‘313.38 
– Zuweisung des Restüberschusses von CHF 160‘391.33 an das freie Eigenkapital 

Oberägeri, 18. März 2022 NAMENS DES KORPORATIONSRATES
  Der Präsident: Reto Iten
  Der Schreiber: Christian Rogenmoser
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TRAKTANDUM 3

VORANSCHLAG 2022

Sehr geehrte Korporationsbürgerinnen und Korporationsbürger

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend die Erläuterungen zum Voranschlag 2022:

Erfolgsrechnung

Das Budget 2022 der Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 2‘838‘060.00 und einem Ertrag von  
CHF 2‘902‘325.00 mit einem Mehrertrag von CHF 64‘265.00 ab. Dabei sind betriebsnotwendige Abschreibungen im 
Betrag von CHF 297‘000.00 enthalten.

Erläuterung

Das per Jahresende noch im Wald lagernde Holz sowie die stabilen, leicht erhöhten Holzpreise lassen die Korporation 
für diese Sparte seit Jahren verhalten positiv ins 2022 blicken. Dies unter Berücksichtigung, dass ein Lagerabverkauf neu 
einen Einmaleffekt darstellt. Der Holzmarkt ist weiterhin unter Druck und dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt. 
Die Beiträge und die Arbeiten für Dritte sind sehr abhängig von der Planung, wobei sich diese für 2022 aber weit-
gehend stabil entwickeln dürften. Aufgrund von Anpassungen bei Baurechts- und Landpachtzinsen ist mit gewissen 
ausserordentlichen Erträgen zu rechnen. Langfristig kann hier von leicht höheren nachhaltigen Erträgen ausgegangen 
werden.

Investitionsrechnung

Im Rahmen der Investitionen sind einige Projekte anstehend. Insbesondere werden die Glasüberdachung und die  
Montage von Markisen im Bereich der Terrasse Restaurant Raten umgesetzt. Ebenfalls konnten im Jahr 2021 noch nicht 
alle Unwetterschäden behoben werden und die Projekte werden im laufenden Jahr abgeschlossen. Die Korporation  
ist in der Lage, diese Investitionen ohne neues Fremdkapital zu finanzieren.
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BERICHT DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION 
ZUM VORANSCHLAG 2022

Sehr geehrte Korporationsbürgerinnen und Korporationsbürger

In Erfüllung der ihr durch Absatz 2.2.7. des Gemeindegesetzes übertragenen Aufgaben hat unsere Kommission  
den Voranschlag für das Jahr 2022 der Korporation Oberägeri geprüft. Dabei konnte festgestellt werden, dass dieses 
Budget sowohl den zur Anwendung kommenden Vorschriften des geltenden Gemeindegesetzes als auch den  
einschlägigen Erlassen der Korporation Oberägeri entspricht. 

Aufgrund des Prüfungsergebnisses beantragen wir Ihnen, den Voranschlag für das Jahr 2022 zu genehmigen. 

Oberägeri, 10. Februar 2022 Die Rechnungsprüfungskommission
  Iwan Rogenmoser, Präsident
  Patricia Iten
  Sandra Hotz

ANTRAG

1. Der Voranschlag 2022 der Korporation Oberägeri mit einem Mehrertrag der Laufenden Rechnung von  
 CHF 64‘265.00 wird genehmigt.
2. Die Investitionsrechnung für das Jahr 2022 mit Nettoinvestitionen von CHF 404‘000.00 wird genehmigt.

Oberägeri, 18. März 2022 NAMENS DES KORPORATIONSRATES
  Der Präsident: Reto Iten
  Der Schreiber: Christian Rogenmoser
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RECHNUNGSERGEBNIS 2021, 
STIPENDIENSTIFTUNG DER KORPORATION
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TRAKTANDUM 4

KENNTNISNAHME OBJEKT- UND AUSFÜHRUNGSKREDIT
INSTANDSETZUNG UNWETTERSCHÄDEN AUF DEM 
GEBIET DER KORPORATION OBERÄGERI

Sehr geehrte Korporationsbürgerinnen und Korporationsbürger

Ausgangslage
Ab dem 18. Juni 2021 gab es im Ägerital starke Dauerniederschläge und die Böden waren bereits gesättigt vom 
Wasser. Ab dem 10. Juli 2021 kamen nochmals heftige Dauerniederschläge dazu, was viel Oberflächenwasser zur Folge 
hatte. In der Woche vom 19. Juli 2021 beruhigte sich die Wetterlage vorerst einmal. Die Unwetter mit Starkregen, 
Hagel und Sturm führten zu kleineren und grösseren Hangrutschen und etliche Bäche traten über die Ufer. 
Die Hangrutsche entstanden häufig entlang der Strassen, was entweder zu einer Absenkung der Fahrbahn / Bankett 
talseitig oder Erdmaterial auf der Fahrbahn bergseitig zur Folge hatte. Die betroffenen Strassen waren vorübergehend 
nicht mehr befahrbar. Um finanziell grosse Folgeschäden zu vermeiden und die Befahrbarkeit der Strassen langfristig zu 
gewähren, wurde die Behebung der Schäden umgehend in Angriff genommen. 

Ausmass der Schäden 
Auf dem Gebiet der Korporation wurden insgesamt 54 Schadstellen festgestellt, dokumentiert und der Kostenvor-
anschlag für die Instandsetzung erstellt. Der Kostenvoranschlag für die Behebung aller Schäden beläuft sich auf  
CHF 270‘000.00. Das Amt für Wald und Wild hat Beiträge in der Höhe von maximal CHF 232‘000.00 in Aussicht 
gestellt. Ebenfalls beteiligt sich die Einwohnergemeinde Oberägeri anteilsmässig an den Instandsetzungskosten  
für Strassen, über welche kantonale oder gemeindliche Wanderwege führen. 

Begründung Kenntnisnahme Objekt- und Ausführungskredit
Handelt es sich um eine gebundene Ausgabe, fällt die Zuständigkeit immer der Exekutive (Korporationsrat) zu. Die 
Gebundenheit bewirkt, dass die Ausgaben dem Einfluss der Stimmberechtigten entzogen sind.

Dazu verweisen wir auf § 26 im Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden (Finanzhaushaltge-
setz, FHG) «Gebundene Ausgabe» § 26 Abs. 2, FHG mit folgendem Wortlaut:

«2Als gebunden gelten namentlich auch diejenigen Ausgaben,
 a) die der Werterhaltung, dem zeitgemässen Unterhalt und dem Umbau von Sachanlagen dienen,  
  ohne den Zweck oder die vorhandenen Kapazitäten erheblich zu verändern; oder
 b) die für den Ersatz bestehender, nicht mehr den Anforderungen genügender Sachanlagen erforderlich sind.»

Durch den Umstand, dass die Unwetterschäden nicht vorhersehbar waren und die Behebung der Schäden unverzüglich 
vorgenommen werden musste, um finanziell grosse Folgeschäden zu vermeiden, ist die Gebundenheit der Ausgabe 
gegeben. 
 
Erläuterungen zum Objekt- und Ausführungskredit
Für die Instandsetzung der Unwetterschäden aus dem Jahr 2021 wird der Objekt- und Ausführungskredit in der Höhe 
von CHF 270‘000.00 zu Lasten der Investitionsrechnung als gebundene Ausgabe, Projekt Nr. 140185, verbucht. 

Beiträge vom Amt für Wald und Wild und der Gemeinde Oberägeri werden zugunsten der Investitionsrechnung Projekt 
Nr. 140185, verbucht. Der Kredit wird nach Massgabe des Schweizerischen Baupreisindexes, Region Zentralschweiz, 
Objekttyp Tiefbau festgelegt (Indexstand Oktober 2020 = 99.6).

ANTRAG
Der Objekt- und Ausführungskredit zur Instandsetzung der Unwetterschäden 2021 wird zur Kenntnis genommen. 

Oberägeri, 18. März 2022 NAMENS DES KORPORATIONSRATES
  Der Präsident: Reto Iten
  Der Schreiber: Christian Rogenmoser
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TRAKTANDUM 5

REVISION BETRIEBSREGLEMENT  
PARKPLATZBEWIRTSCHAFTUNG RATEN

Sehr geehrte Korporationsbürgerinnen und Korporationsbürger

Ausgangslage
Die Korporationsgemeindeversammlung vom 25. April 2017 genehmigte das aktuell gültige Betriebsreglement. Dieses 
wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Ratenwirt definiert. Nach der Sanierung des Parkplatzes Raten wird er nun 
seit August 2017 am Samstag und Sonntag sowie an den Feiertagen von 09.00 bis 17.00 Uhr mittels Parkuhren  
bewirtschaftet.

Anlässlich der Korporationsgemeindeversammlung vom 27. April 2021 stellte Iten Herbert, Moosstrasse 28, Alosen  
den Antrag, dass das Betriebsreglement Parkplatzbewirtschaftung Raten aus dem Jahr 2017 anlässlich der Korporati-
onsgemeindeversammlung 2022 revidiert und der Parkplatz an 365 Tagen im Jahr mit den Parkuhren bewirtschaftet 
wird.

Diesem Antrag kommt der Korporationsrat nun nach und legt Ihnen die Revision des Betriebsreglements vor. 

Parkplatzbewirtschaftung
Die Bewirtschaftung erweist sich als wichtige Einnahmequelle für die Korporation. In den vergangenen vier Jahren 
konnte ein Durchschnittlicher Reingewinn von 29'700 Franken generiert werden. Damit der Parkplatz nur an den 
Wochenenden und an Feiertagen bewirtschaftet wird, bezahlt der Ratenwirt Iwan Iten einen jährlichen Beitrag von  
CHF 36’000.00 als Ersatzgebühr an die Korporation Oberägeri. 

Mit der Bewirtschaftung des Parkplatzes an 365 Tagen im Jahr würde der Ratenwirt Iwan Iten finanziell entlastet. Aus 
wirtschaftlichen Gründen möchte der Ratenwirt an der bestehenden Regelung festhalten. Er möchte weiterhin die 
«gratis» Parkzeit für seine Kunden zur Steuerung der Besuchszeiten beibehalten. Da keine konkreten Daten über die 
Nutzung des Parkplatzes an Werktagen vorliegen, kann eine finanzielle Auswirkung nur schwer abgeschätzt werden. 
Der Korporationsrat geht davon aus, dass die ausgerichtete Ersatzgebühr in etwa den Einnahmen unter der Woche  
entspricht. Deshalb schlägt der Korporationsrat Ihnen vor, den bisherigen Bewirtschaftungsmodus beizubehalten.

Durch die vorliegende Anpassung erhält der Korporationsrat die Möglichkeit, die Bewirtschaftungszeiten eigenständig 
anzupassen. Somit können diese flexibel den Gegebenheiten angepasst werden.
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Synopse Betriebsreglement

Betriebsreglement Stand 25. April 2017 Neufassung Betriebsreglement

1. Parkplatzbewirtschaftung 1. Parkplatzbewirtschaftung

Das Abstellen und Parkieren von Fahrzeugen aller Art auf 
dem Parkplatzareal Passhöhe Raten, auf den Grundstü-
cken GS 1078 und GS 1060, Gemeinde Oberägeri, wird 
örtlich und zeitlich geregelt. Am 8. März 2017 hat der 
Einzelrichter des Kantonsgerichts Zug die offizielle Bewilli-
gung zur Einführung der Parkplatzbewirtschaftung erteilt.

Das Abstellen und Parkieren von Fahrzeugen aller Art auf 
dem Parkplatzareal Passhöhe Raten, auf den Grundstü-
cken GS 1078 und GS 1060, Gemeinde Oberägeri, wird 
örtlich und zeitlich geregelt. Am 8. März 2017 hat der 
Einzelrichter des Kantonsgerichts Zug die offizielle Bewilli-
gung zur Einführung der Parkplatzbewirtschaftung erteilt.

Das Parkieren ist nur auf den ausgewiesenen Parkplätzen 
gegen Gebühr oder mit Dauerparkberechtigung erlaubt.

Das Parkieren ist nur auf den ausgewiesenen Parkplätzen 
gegen Gebühr oder mit Dauerparkberechtigung erlaubt.

Die Bewirtschaftung erfolgt mit zentralen Ticket- 
automaten.

Die Bewirtschaftung erfolgt mit zentralen Ticket- 
automaten.

In der Zeit zwischen 17.00 Uhr bis 09.00 Uhr kann das 
Fahrzeug unbegrenzt und ohne Entrichtung einer Parkge-
bühr abgestellt werden.

aufgehoben

Die erworbene Parkierungsbewilligung begründet keine 
Haftpflicht von Seiten der Korporation Oberägeri als 
Grund- und Werkeigentümerin für zugefügte Beschä-
digungen des Fahrzeuges während der Benützung der 
Parkplätze auf dem Ratenpass.

Die erworbene Parkierungsbewilligung begründet keine 
Haftpflicht von Seiten der Korporation Oberägeri als 
Grund- und Werkeigentümerin für zugefügte Beschä-
digungen des Fahrzeuges während der Benützung der 
Parkplätze auf dem Ratenpass.

Für eine ordentliche und nachhaltige Bewirtschaftung der 
Parkfelder sind periodische Arbeiten fachgerecht durchzu-
führen. Die Arbeiten für eine ordentliche und nachhaltige 
Bewirtschaftung der Parkflächen werden durch eigenes 
Personal der Korporation Oberägeri oder durch Dritte im 
Auftragsverhältnis ausgeführt. Dabei werden die Rechte 
und Pflichten sowie die Entschädigungsansätze separat 
schriftlich vereinbart.

Für eine ordentliche und nachhaltige Bewirtschaftung der 
Parkfelder sind periodische Arbeiten fachgerecht durchzu-
führen. Die Arbeiten für eine ordentliche und nachhaltige 
Bewirtschaftung der Parkflächen werden durch eigenes 
Personal der Korporation Oberägeri oder durch Dritte im 
Auftragsverhältnis ausgeführt. Dabei werden die Rechte 
und Pflichten sowie die Entschädigungsansätze separat 
schriftlich vereinbart.

2. Parkgebühren 2. Parkgebühren

Preise für Parkberechtigung Preise für Parkberechtigung

Gebührenpflichtig am Samstag und Sonntag sowie an 
den Feiertagen von 09.00 – 17.00 Uhr.

aufgehoben

Die Tarife und Preise werden durch den Korporationsrat 
im Anhang I zu diesem Betriebsreglement festgelegt.

Die Tarife und Preise sowie die gebührenpflichtigen 
Zeiten werden durch den Korporationsrat im Anhang I zu 
diesem Betriebsreglement festgelegt.

3. Dauerparkberechtigung 3. Dauerparkberechtigung

Der Wirt und das Personal des Gastrobetriebes Restaurant 
Raten erhalten kostenlos Dauerparkberechtigungen.

Der Wirt und das Personal des Gastrobetriebes Restaurant 
Raten erhalten kostenlos Dauerparkberechtigungen.

Korporationsbürgerinnen und Korporationsbürger 
können die Dauerparkberechtigungen persönlich
bei der Korporationskanzlei, Mitteldorfstrasse 2,  
6315 Oberägeri, gegen eine Gebühr beziehen.

Korporationsbürgerinnen und Korporationsbürger 
können die Dauerparkberechtigungen persönlich
bei der Korporationskanzlei, Mitteldorfstrasse 2,  
6315 Oberägeri, gegen eine Gebühr beziehen.

Die Dauerparkberechtigungen werden jeweils befristet 
ausgestellt und sind persönlich und nicht übertragbar.

Die Dauerparkberechtigungen werden jeweils befristet 
ausgestellt.



31

Diese sind gut sichtbar hinter der Frontscheibe des Fahr-
zeuges aufzulegen.

aufgehoben

Dazu werden die Kontrollschilder elektronisch hinter-
legt und diese Daten den Kontrollorganen zugänglich 
gemacht. 

Pro Korporationsbürgerin und Korporationsbürger 
können maximal zwei Kontrollschilder registriert werden.

Die Berechtigung zum kostenlosen Parkieren erlischt mit 
dem Ablauf der Gültigkeitsdauer.

Die Berechtigung zum kostenlosen Parkieren erlischt mit 
dem Ablauf der Gültigkeitsdauer.

Die Dauerparkberechtigung gewährt keinen Anspruch auf 
einen freien Parkplatz.

Die Dauerparkberechtigung gewährt keinen Anspruch auf 
einen freien Parkplatz.

4. Kontrolle / Bussen 4. Kontrolle / Bussen

Die Einhaltung der Parkordnung wird periodisch über-
prüft. Die Intensität der Kontrollen wird nach Bedarf 
festgelegt und an unterschiedlichen Wochentagen und 
Uhrzeiten durchgeführt. Bei Nichtbezahlung der Park-
gebühren oder zeitlich abgelaufenen Tickets werden die 
Fahrzeughalter gebüsst.

Die Einhaltung der Parkordnung wird periodisch über-
prüft. Die Intensität der Kontrollen wird nach Bedarf 
festgelegt und an unterschiedlichen Wochentagen und 
Uhrzeiten durchgeführt. Bei Nichtbezahlung der Park-
gebühren oder zeitlich abgelaufenen Tickets werden die 
Fahrzeughalter gebüsst.

Den Fehlbaren wird die Möglichkeit gegeben, mit der 
Überweisung einer Nachzahlgebühr zu verhindern, dass 
Anzeige erstattet wird. Die Gebühr ist innert 10 Tagen an 
die Korporation Oberägeri mittels des hinterlegten Ein-
zahlungsscheines zu begleichen.

Den Fehlbaren wird die Möglichkeit gegeben, mit der 
Überweisung einer Nachzahlgebühr zu verhindern, dass 
Anzeige erstattet wird. Die Gebühr ist innert 10 Tagen an 
die mit den Kontrollen beauftragten Organe mittels des 
hinterlegten Einzahlungsscheines zu begleichen.

Bei Nichtbezahlung der Nachzahlgebühr innert Frist 
werden die Fahrzeughalter beim Kantonsgericht Zug  
verzeigt.

Bei Nichtbezahlung der Nachzahlgebühr innert Frist 
werden die Fahrzeughalter beim Kantonsgericht Zug  
verzeigt.

5. Schlussbestimmungen 5. Schlussbestimmungen

Dieses Betriebsreglement wurde von der Korporations-
gemeindeversammlung vom 25. April 2017 beschlossen.

Die Revision dieses Betriebsreglements wurde von der 
Korporationsgemeindeversammlung vom 26. April 2022 
beschlossen.

Am 8. März 2017 hat das Kantonsgericht Zug das 
gerichtliche Verbot für das Abstellen und Parkieren von 
Fahrzeugen aller Art auf den Liegenschaften GS 1060 
und 1078, GB Oberägeri, auf den ausgewiesenen Park-
plätzen ohne Bezahlung der Gebühr oder ohne Dauer-
parkkarte erlassen.

Am 8. März 2017 hat das Kantonsgericht Zug das 
gerichtliche Verbot für das Abstellen und Parkieren von 
Fahrzeugen aller Art auf den Liegenschaften GS 1060 
und 1078, GB Oberägeri, auf den ausgewiesenen Park-
plätzen ohne Bezahlung der Gebühr oder ohne Dauer-
parkkarte erlassen.

Es tritt mit dem Aufstellen der Verkehrssignale Parkverbot 
und Parkieren gegen Gebühr per 12. August 2017 in 
Kraft.

Es trat mit dem Aufstellen der Verkehrssignale Parkverbot 
und Parkieren gegen Gebühr per 12. August 2017 in 
Kraft.

Geplante Anpassung von Anhang I zum Betriebsreglement
Der Korporationsrat beabsichtigt, die Preise den auf dem Gemeindegebiet üblichen Tarifen wie folgt anzupassen.

Parkplatzbewirtschaftung Raten 
Anhang I zum Betriebsreglement 

Gestützt auf § 2 des Betriebsreglements Parkplatzbewirtschaftung Raten, legt der Korporationsrat die Tarife und Preise 
sowie die gebührenpflichtigen Zeiten fest.
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Preise und Zeiten für Parkberechtigung zu § 2 des Reglements 

Gebührenpflichtig am Samstag und Sonntag sowie an den Feiertagen von 09.00 – 17.00 Uhr.

 1 Stunde gratis
 2 Stunden CHF 2.00
 3 Stunden CHF 3.00
 4 Stunden CHF 4.00
 ganzer Tag CHF 6.00

Lastwagen, Cars und Motorräder können gratis auf dem Parkplatz abgestellt werden.

 Gebühren zu § 4
 Nachzahlgebühr CHF 30.00

ANTRÄGE

Der Korporationsrat beantragt: 

1. Dem vorliegenden revidierten Betriebsreglement Parkplatzbewirtschaftung Raten wird zugestimmt. 
2. Das Betriebsreglement tritt umgehend nach der Korporationsgemeindeversammlung in Kraft. 
3. Der Korporationsrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Oberägeri, 18. März 2022 NAMENS DES KORPORATIONSRATES
  Der Präsident: Reto Iten
  Der Schreiber: Christian Rogenmoser
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TRAKTANDUM 6

TEILREVISION (§ 3, 7, 8, 9, 12, 23, 27 UND 31)  
BAURECHTSVERORDNUNG DER  
KORPORATION OBERÄGERI

Erläuterungen 
Im 2016 verabschiedete die Korporationsgemeindeversammlung erstmals eine Baurechtsverordnung. Diese regelt alle 
Belange bezüglich der neuen Baurechtsverträgen. Nach fünf Jahren Erfahrung und im Zuge von Zinsanpassungen bzw. 
möglichen Überführungen von älteren Baurechtsverträgen zeigten sich verschiedene Punkte, die in der neu geschaf-
fenen Verordnung anzupassen oder klarzustellen sind. Daher schlug der Korporationsrat im 2021 diverse Punkte zur 
Revision vor. Aufgrund von zusätzlichen Anträgen zum § 31 und längeren Diskussionen, deren technische und finan-
zielle Auswirkungen nicht abgeschätzt werden konnten, zog der Korporationsrat den Antrag zurück. Die Abstimmung 
wurde als konsultativ gewertet und der Antrag wurde in eine Motion per Korporationsgemeindeversammlung 2022 
übernommen.

Im Anschluss an die letzte Versammlung wurde eine Arbeitsgruppe aus jeweils zwei Vertretern von Baurechtsnehmern, 
Unabhängigen und dem Korporationsrat gebildet. Dabei wurden die Anliegen der Motionäre sowie die Interessen der 
Korporation während sechs Sitzungen zu einem neuen Vorschlag für die Revision der Baurechtsverordnung ausgear-
beitet. Es zeigte sich, dass die Thematik sehr komplex ist und die vielen Baurechtsverträge teilweise sehr unterschiedlich 
sind.

Den Vorschlag aus der Arbeitsgruppe übernimmt der Korporationsrat ohne weitere Ergänzungen und stellt ihn nach-
folgend zur Abstimmung. Aus Sicht des Korporationsrates ist es inhaltlich eine nachhaltige und sinnvolle Lösung. Aus 
finanzieller Sicht ist es jedoch der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich einigen konnte. Insgesamt geht der 
Korporationsrat von knapp 20 Vertragsergänzungen aufgrund des neu gestalteten § 31 aus. Die Kosten für die Ver-
tragsergänzungen (Notariat / Grundbuchamt) werden von den einzelnen Baurechtsnehmer/innen getragen.
Für die Korporation dürfte aus dieser Umsetzung ein jährlicher Mehrertrag von rund CHF 3'500.– resultieren. Wichtig 
erscheint dem Korporationsrat und der Arbeitsgruppe, dass die jahrelangen verhärteten Verhandlungen um Baurechts-
zinsanpassungen so zu einem zielführenden Ergebnis gebracht werden können.

Der Korporationsrat dankt den Vertretern der Arbeitsgruppe für ihr Engagement und für diesen Vorschlag investierte 
Zeit. 

Wichtig zu erwähnen ist, dass ungeachtet dieser Revision alle bestehenden Baurechtsverträge ihre Gültigkeit behalten. 
Es ist daher allen Baurechtsnehmenden freigestellt, ihren bestehenden Baurechtsvertrag beizubehalten, diesen je nach 
Ausgangslage anpassen zu lassen oder einen neuen Vertrag nach der revidierten Baurechtsverordnung abzuschliessen.

Nachfolgend eine kurze Erläuterung zu den wichtigsten Punkten aus der Revision.

Formel für Baurechtszins (§ 7)
Der Mindestzinssatz wird von bisher 3.00% auf 2.25% reduziert. Grund dafür ist die möglichst nahe Angleichung an 
die bestehenden Baurechtsverträge. Basierend auf den aktuellsten Landschätzungen vom November 2019 über alle 
Gebiete/Zonen hinweg wurden die verschiedenen Gebiete anhand der bestehenden Verordnung durchgerechnet, 
wobei sich Abweichungen ergaben, denen sich der Korporationsrat bisher nicht bewusst war und die nun angepasst 
werden sollen.

Rabattierung (§ 8, § 23, § 27)
Die Rabattierung soll neu generell 50% für Bürger und Bürgerinnen, unabhängig der Anzahl Einheiten in einem 
Gebäude, betragen. Letzterer Teil soll ersatzlos gestrichen werden. Grund dafür ist, dass bei Zonen mit hoher Ausnüt-
zung auch ein entsprechend hoher Landwert geschätzt wird. Dieser beinhaltet das Potenzial anhand der Ausnützung 
bereits. Somit resultiert in solchen Fällen ein entsprechend höherer Baurechtszins. Zudem fördert der bisherige nach Ein-
heiten abgestufte Rabatt eine geringe Ausnützung, was dem Grundgedanken von möglichst viel Wohnraum für Bürger 
widerspricht.

Zudem wurde eine klarere Formulierung auch für gewerbliche und gemischte Bauten vorgenommen.
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Partizipation an Mehrwert (§ 9)
Baurechtsverträge können mit einer Laufzeit von bis zu 100 Jahren abgeschlossen werden. Das sind mehrere Generati-
onen. In dieser Zeit verändert sich sehr viel. Die Möglichkeiten für Zinsanpassungen beschränken sich für die Korpora-
tion bisher aber auf die Indexierung analog der Teuerung (LIK). Im Zusammenhang mit der zu fördernden verdichteten 
Bauweise wird künftig über die Dauer von 100 Jahren voraussichtlich mehrmals eine höhere Ausnützung möglich wer-
den. Sobald eine solche höhere Ausnützung durch bauliche Massnahmen genutzt wird, können Baurechtsnehmende 
Mehrerträge generieren. Neu soll die Korporation ebenfalls die Möglichkeit haben, den Baurechtszins in solchen Situ-
ationen verhältnismässig zur neu gewonnen Mehrnutzung erhöhen zu können und mit zu partizipieren. Dabei soll der 
Baurechtszins zum Zeitpunkt einer erteilten Baubewilligung im gleichen Verhältnis erhöht werden können, wie Mehr-
wert möglich ist. Es erfolgt dazu keine Neuschätzung des Landes. Die Idee basiert auf dem Gedanken der Mehrwertab-
gabe, die kürzlich auf nationaler Ebene vom Volk beschlossen wurde.

Überbindung Abgaben (§ 12)
In neuen Verträgen soll die Überbindung von möglichen Abgaben, Steuern, Beiträgen etc., die durch Dritte erhoben 
werden, an die Baurechtsnehmer konkreter festgehalten werden als das bisher der Fall war. Dies betrifft z.B. Perimeter-
Beiträge für öffentliche Strassen. Der Hauptnutzen aus solchen Massnahmen liegt meistens bei den Baurechtsneh-
menden, weshalb diese auch die Kosten oder mindestens die Kostenmehrheit tragen sollen.

Änderung Zinsanpassungsmechanismus in bestehenden Verträgen (§ 31)
Bestehende Verträge sollen je nach dem verschiedene Anpassungsmöglichkeiten haben. So soll die Zinsanpassung 
nicht mehr an der Entwicklung des Landwerts, sondern neu auch an den LIK angepasst werden. Dazu erfolgt eine 
einmalige Anpassung und anschliessend die periodische Anpassung an den LIK. Je nach Alter der Verträge erfolgt eine 
unterschiedlich hohe einmalige Anpassung. Die neusten Baurechtsverträge sollen zudem mit einer Reduktion an die 
berechneten «Mittelwerte» angeglichen werden. Bei diesen Anpassungen handelt es sich um ersetzende / ergänzende 
Vertragsbestimmungen zu den bestehenden Baurechtsverträgen. Dabei werden auch die Rabattsysteme angeglichen. 
Alles andere bleibt unverändert in den Verträgen (keine Vorkaufsrechte, keine Mehrwertabgabe etc.).
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Teilrevision 2022
Verordnung der Korporation Oberägeri über das Baurechtsland vom 26.04.2016 (Baurechtsverordnung)

Hinweise:
1. Zur besseren Verständlichkeit werden die jeweiligen Paragraphen, die geändert werden sollen, in der nachstehenden  
 Synopse sowohl mit der bisherigen als auch mit der neuen Fassung mit ihrem vollständigen Wortlaut dargestellt.  
 Die eigentlichen Änderungen werden kursiv dargestellt.
2. Die jeweilige Zahl der Nummerierung der Fussnoten in dieser Synopse gilt nur für dieses Dokument. Sie kann sich  
 beim Einfügen der revidierten Paragraphen in die Gesamtfassung der Baurechtsverordnung anpassen.

Vergleich geltendes Recht gegenüber neuem Recht

Geltendes Recht Neues Recht 

§ 3 Kompetenzen des Korporationsrates § 3 Kompetenzen des Korporationsrates

Der Korporationsrat ist zuständig, alle mit der Vergabe 
von Baurechtsparzellen und der Einräumung von  
Baurechten notwendigen Handlungen wahrzunehmen, 
soweit sie nicht ausdrücklich der Korporationsgemein-
deversammlung oder einem anderen Organ zugewiesen 
sind. Er ist insbesondere zuständig für:

a) die Parzellierung des Korporationslandes;
b) die Festlegung des Zeitpunktes, wann Baurechts- 
 parzellen für die Vergabe von Baurechten öffentlich  
 ausgeschrieben werden;
c) die Durchführung des Ausschreibungsverfahrens;
d) die Festsetzung des Landwertes unter angemessener  
 Berücksichtigung der Marktverhältnisse und der  
 Nutzungsarten auf dem Grundstück;

e) den Entscheid über die Zuteilung von Baurechtspar- 
 zellen an Bewerber;
f) den Abschluss, die Änderung und die Verlängerung  
 von Baurechtsverträgen;
g) die Erklärung des vorzeitigen Heimfalls.

Beim Abschluss von Baurechtsverträgen und deren  
Erneuerung ist der Korporationsrat nicht an die Finanz-
kompetenzen gebunden.

Der Korporationsrat ist zuständig, alle mit der Vergabe 
von Baurechtsparzellen und der Einräumung von  
Baurechten notwendigen Handlungen wahrzunehmen, 
soweit sie nicht ausdrücklich der Korporationsgemein-
deversammlung oder einem anderen Organ zugewiesen 
sind. Er ist insbesondere zuständig für:

a) die Parzellierung des Korporationslandes;
b) die Festlegung des Zeitpunktes, wann Baurechts- 
 parzellen für die Vergabe von Baurechten öffentlich  
 ausgeschrieben werden;
c) die Durchführung des Ausschreibungsverfahrens;
d) die Festsetzung des für den einzelnen Baurechts- 
 vertrag massgebenden Landwertes auf der Basis  
 der Schätzung der kantonalen Schätzungskommission  
 gemäss § 7 Abs. 2 und 3 sowie der weiteren  
 Bestimmungen dieser Verordnung;
e) den Entscheid über die Zuteilung von Baurechtspar- 
 zellen an Bewerber;
f) den Abschluss, die Änderung und die Verlängerung  
 von Baurechtsverträgen;
g) die Erklärung des vorzeitigen Heimfalls.

Beim Abschluss von Baurechtsverträgen und deren  
Erneuerung ist der Korporationsrat nicht an die Finanz-
kompetenzen gebunden.
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Geltendes Recht Neues Recht 

§ 7 Berechnung des Baurechtszinses § 7 Berechnung des Baurechtszinses

Der Baurechtszins pro Jahr und Grundstück bestimmt sich 
nach folgender Berechnungsformel:

Der Baurechtszins pro Jahr und Grundstück bestimmt sich 
nach folgender Berechnungsformel:

(Grundstücksfläche) x (66.7% des aktuellen Landwertes 
pro m2) x (hypothekarischer Referenzzinssatz bei Mietver-
hältnissen, mindestens jedoch 3.00%).

(Grundstücksfläche) x (66.7% des aktuellen, bereinigten 
Landwertes pro m2) x (hypothekarischer Referenzzinssatz 
bei Mietverhältnissen1, mindestens jedoch 2.25%)2.

Der für das Baurecht bzw. der für die konkrete Baurechts-
fläche massgebende Landwert bemisst sich nach der 
letzten für das Grundstück verfügbaren Schätzung der 
kantonalen Schätzungskommission. Die Schätzung darf 
nicht älter als fünf Jahre sein und muss auf der im Zeit-
punkt der Baurechtserteilung geltenden Nutzungsordnung 
der Einwohnergemeinde beruhen.

Der bereinigte Landwert beruht auf der für die Bestim-
mung der Ausnützungsziffer anrechenbaren Grundstücks-
fläche und berücksichtigt allfällige vom Baurechtsnehmer 
an die Korporation geleistete oder zu leistende Erschlies-
sungskosten, sofern der Landwert für voll erschlossenes 
Land bestimmt wurde. Mögliche weitere individuelle 
Bewertungsfaktoren sind mit dem Drittelsabschlag in der 
Berechnungsformel gemäss § 7 Abs. 1 und / oder der 
Rabattgewährung gemäss § 8 pauschal abgegolten3.

Berechnungsbeispiel für den Baurechtszins pro m2 Land 
bei einem Landwert von 950.–/m2:

Baurechtszins pro m2 Land: 
950.–/m2 x 66.7% x 3.00% = 19.01 CHF/m2 pro Jahr

Der Zinssatz wird kaufmännisch auf zwei Kommastellen 
gerundet. Massgebend für den Verkehrswert ist die 
Schätzung der Schätzungskommission des Kantons Zug.

Der Zins wird kaufmännisch auf zwei Kommastellen 
gerundet. Massgebend für den Landwert ist die  
Schätzung der Schätzungskommission des Kantons Zug.

1 Art.12a der Verordnung über die Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen (VMWG; SR 221.213.11).
2 Berechnungsbeispiel im Anhang zur Baurechtsverordnung.
3 Berechnungsbeispiel im Anhang zur Baurechtsverordnung.
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Geltendes Recht Neues Recht 

§ 8 Rabatt auf den Baurechtszins § 8 Rabatt auf den Baurechtszins

Wohnt mindestens ein Baurechtsnehmer, der  
Korporationsbürger ist, selbst im Baurechtsgebäude,  
wird auf den Baurechtszins für eine Baurechts-Fläche  
von insgesamt total 1‘000 Quadratmetern folgender 
Rabatt gewährt:
a) Gebäude mit einer oder zwei Wohneinheiten:  
 50% Rabatt;
b) Gebäude mit drei Wohneinheiten: 25% Rabatt;
c) Gebäude mit vier oder mehr Wohneinheiten:  
 Kein Rabatt.

Wohnt mindestens ein Baurechtsnehmer, der  
Korporationsbürger ist, selbst im Baurechtsgebäude,  
wird auf den Baurechtszins für eine Baurechts-Fläche  
von maximal 1‘000 Quadratmetern ein Rabatt von  
50% gewährt. 
a) aufgehoben

b) aufgehoben
c) aufgehoben

Eine Einliegerwohnung oder ein bewohnbares Studio gilt 
je als eine separate Wohneinheit. Einem Korporations-
bürger wird nur einmal Rabatt gewährt.

(Satz 1 aufgehoben). Einem Korporationsbürger wird nur 
einmal Rabatt gewährt.

Als selbstbewohntes Baurecht gilt, wenn die Baurechts-
liegenschaft vom Baurechtsnehmer selbst, seinem Ehe-
gatten oder eingetragenem Partner, seiner Witwe oder 
ihrem Witwer, oder von den direkten Nachkommen des 
Baurechtsnehmers dauerhaft bewohnt wird.

Als selbstbewohntes Baurecht gilt, wenn die Baurechts-
liegenschaft vom Baurechtsnehmer selbst, seinem Ehe-
gatten oder eingetragenem Partner, seiner Witwe oder 
ihrem Witwer, oder von den direkten Nachkommen des 
Baurechtsnehmers dauerhaft bewohnt wird.

Der Korporationsrat kann in besonderen Fällen, nament-
lich zur Vermeidung von Härten, Ausnahmen mit Bezug 
auf die Höhe und / oder Laufzeit von Rabatten gewähren. 
Ein Anspruch auf die Anwendung dieser Härteklausel 
besteht nicht.

Der Korporationsrat gewährt auf Antrag folgende  
Abweichungen vom Rabatt gemäss Absatz 1:
a) Für Baurechtsnehmer mit einem altrechtlichen  
 Baurechtsvertrag, der keine Rabattgewährung  
 vorsieht, im Rabattumfang gemäss Abs. 1 und  
 unter Vorbehalt von Absatz 2; oder
b) In besonderen Fällen, namentlich zur Vermeidung von  
 Härten, in Form von Ausnahmen mit Bezug auf die  
 Höhe und / oder die Laufzeit von Rabatten. Ein  
 Anspruch auf die Anwendung dieser Härteklausel  
 besteht nicht.

Der Baurechtsnehmer ist verpflichtet, Änderungen der 
Verhältnisse, die für die Gewährung eines Rabattes von 
Bedeutung sind, dem Korporationsrat unaufgefordert 
innert 90 Tagen nach Eintritt der Tatsache mitzuteilen und 
die entsprechenden Nachweise einzureichen. Die Rabatt- 
änderung gilt ab dem Eintretenszeitpunkt der Änderung 
der Verhältnisse.

Der Baurechtsnehmer ist verpflichtet, Änderungen der 
Verhältnisse, die für die Gewährung eines Rabattes von 
Bedeutung sind, dem Korporationsrat unaufgefordert 
innert 90 Tagen nach Eintritt der Tatsache mitzuteilen und 
die entsprechenden Nachweise einzureichen. Die Rabatt- 
änderung gilt ab dem Eintretenszeitpunkt der Änderung 
der Verhältnisse.

Verletzt der Baurechtsnehmer Mitwirkungspflichten für 
die Rabattbestimmung, ist der Korporationsrat berechtigt, 
den Rabatt für die Restlaufzeit des Baurechtes zu verwei-
gern oder aufzuheben.

Verletzt der Baurechtsnehmer Mitwirkungspflichten für 
die Rabattbestimmung, ist der Korporationsrat berechtigt, 
den Rabatt für die Restlaufzeit des Baurechtes zu verwei-
gern oder aufzuheben.
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Geltendes Recht Neues Recht 

§ 9 Indexierung und Zinsanpassung § 9 Indexierung und Zinsanpassung

Der Baurechtszins ist an den Landesindex der Konsu-
mentenpreise gebunden (Indexbasis Dezember 2010 = 
100 Punkte). Er wird während der Dauer des Baurechts-
vertrages alle fünf Jahre durch den Korporationsrat ange-
passt. Die Höhe und der Beginn des neuen Zinssatzes 
wird dem Baurechtsnehmer schriftlich drei Monate im 
Voraus mitgeteilt.

Anpassungen des Baurechtszinses nach dessen erstma-
liger Festlegung im Baurechtsvertrag erfolgen ausschliess-
lich nach der Veränderung des Landesindexes der Konsu-
mentenpreise (LIK) oder bei dessen Wegfall nach einem 
vom Bundesamt für Statistik berechneten neuen Index 
über die Konsumentenpreise (Indexbasis Dezember 2010 
= 100 Punkte). Dies gilt auch für vor dem 26. April 2016 
abgeschlossene Baurechtsverträge, sofern diese an den 
LIK gebunden sind. In allen Fällen erfolgt die Zinsanpas-
sung auf Basis des letzten verfügbaren LIK-Wertes.

Der Baurechtszins wird während der Dauer des Bau-
rechtsvertrages alle fünf Jahre durch den Korporationsrat 
an den LIK angepasst. Die Höhe und der Beginn des 
neuen Zinssatzes werden dem Baurechtsnehmer schrift-
lich drei Monate im Voraus mitgeteilt.

Bei einer negativen Veränderung des LIK erfolgt keine 
Anpassung des Baurechtszinses.

Bei einer Übertragung des Baurechtes auf einen Dritten 
ist der Korporationsrat ermächtigt, den Baurechtszins 
gemäss Absatz 1 vor Ablauf der Fünfjahresfrist anzu-
passen, ausser der Erwerber ist Korporationsbürger, Ehe-
gatte oder eingetragener Partner, Witwe oder Witwer 
oder direkter Nachkomme des Baurechtsnehmers.

Bei einer Übertragung des Baurechtes auf einen Dritten 
ist der Korporationsrat ermächtigt, den Baurechtszins 
gemäss Absatz 2 vor Ablauf der Fünfjahresfrist anzu-
passen, ausser der Erwerber ist Korporationsbürger, Ehe-
gatte oder eingetragener Partner, Witwe oder Witwer 
oder direkter Nachkomme des Baurechtsnehmers.

Im Falle einer Auf-, Umzonung, Umnutzung oder eines 
Bebauungsplanes ist der Korporationsrat ermächtigt, den 
dadurch erfolgten Mehrwert des Landes im Baurechts-
zins unabhängig von § 9 Abs. 1 bis 3 anzugleichen. Die 
Angleichung erfolgt durch eine im Verhältnis gleiche pro-
zentuale Anpassung des Baurechtszinses wie der Mehr-
wert des Landes. Terminlich erfolgt diese Umsetzung per 
Vorliegen einer rechtskräftigen Baubewilligung.
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Geltendes Recht Neues Recht 

§ 12 Auflagen und Pflichten im Baurechtsvertrag § 12 Auflagen und Pflichten im Baurechtsvertrag

Der Korporationsrat kann dem Baurechtsnehmer im Bau-
rechtsvertrag Auflagen machen und / oder Pflichten über-
binden, insbesondere:

a) Mit dem Bau innert zwei Jahren nach Abschluss des  
 Baurechtsvertrages zu beginnen. Der Korporationsrat  
 kann die Frist auf begründetes Gesuch hin einmalig  
 verlängern;
b) Verpflichtung zur Nutzung oder Unterhaltung eines  
 gemeinsamen Wärmeverbunds;
c) Festsetzung von Unterhaltsregelungen für  
 gemeinsame Quartierstrassen, insbesondere die  
 damit verbundene Übernahme von Kosten;
d) Pflicht zum ordnungsgemässen Unterhalt der Baute  
 und des Umschwunges;
e) Die Zufahrtsstrassen zu Hofanlagen zu unterhalten; 
f) Unterflurcontainer zu benutzen und sich an deren  
 Unterhaltskosten zu beteiligen.

Der Korporationsrat kann dem Baurechtsnehmer im  
Baurechtsvertrag Auflagen machen und / oder Pflichten 
überbinden, insbesondere:

a) Mit dem Bau innert zwei Jahren nach Abschluss des  
 Baurechtsvertrages zu beginnen. Der Korporationsrat  
 kann die Frist auf begründetes Gesuch hin einmalig  
 verlängern;
b) Verpflichtung zur Nutzung oder Unterhaltung eines  
 gemeinsamen Wärmeverbunds;
c) Festsetzung von Unterhaltsregelungen für  
 gemeinsame Quartierstrassen, insbesondere die  
 damit verbundene Übernahme von Kosten;
d) Pflicht zum ordnungsgemässen Unterhalt der Baute  
 und des Umschwunges;
e) Die Zufahrtsstrassen zu Hofanlagen zu unterhalten; 
f) Unterflurcontainer zu benutzen und sich an deren  
 Unterhaltskosten zu beteiligen;
g) ganz oder teilweise Übernahme von öffentlichen  
 Steuern und Abgaben, wie z.B. Perimeterbeiträgen,  
 sofern diese mit dem Baurechtsgrundstück zusam- 
 menhängen und die entsprechenden Leistungen oder  
 Werke auch dem Baurechtsnehmer dienen.

Besondere Auflagen und Pflichten sind wenn möglich  
im Grundbuch vorzumerken.

Der Baurechtsnehmer wird im Baurechtsvertrag  
verpflichtet, entsprechende Auflagen und Pflichten  
jedem Rechtsnachfolger zu überbinden.

Besondere Auflagen und Pflichten sind wenn möglich  
im Grundbuch vorzumerken.

Der Baurechtsnehmer wird im Baurechtsvertrag  
verpflichtet, entsprechende Auflagen und Pflichten  
jedem Rechtsnachfolger zu überbinden.

Der Korporationsrat kann bautechnische Auflagen fest-
legen. Die Baurechtsnehmer können angehalten werden, 
einheimisches Holz zu verwenden und einheimische 
Handwerker zu beauftragen.

Der Korporationsrat kann bautechnische Auflagen fest-
legen. Die Baurechtsnehmer können angehalten werden, 
einheimisches Holz zu verwenden und einheimische 
Handwerker zu beauftragen.

Die Kosten für Vermessung und Vermarchung sowie für 
die öffentliche Beurkundung des Baurechtsvertrages und 
seine Eintragung im Grundbuch sind vom Baurechts-
nehmer zu tragen. Er hat für sie auf Verlangen des Kor-
porationsrates Sicherstellung zu leisten.

Die Kosten für Vermessung und Vermarchung sowie für 
die öffentliche Beurkundung des Baurechtsvertrages und 
seine Eintragung im Grundbuch sind vom Baurechts-
nehmer zu tragen. Er hat für sie auf Verlangen des Kor-
porationsrates Sicherstellung zu leisten.
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Geltendes Recht Neues Recht 

§ 23 Rabatt auf den Baurechtszins § 23 Rabatt auf den Baurechtszins

Ein Anspruch auf Rabattgewährung bei reinen Gewerbe-
bauten besteht nicht. Zur Förderung von Unternehmen 
und in Härtefällen kann der Korporationsrat aber bei 
reinen Gewerbebauten einen Rabatt von bis zu 25% auf 
den gemäss § 7 berechneten Baurechtszins gewähren. 
Die Rabattgewährung kann zeitlich befristet werden 
und der Korporationsrat ist ermächtigt, periodisch den 
Rabatt anzupassen. Sie kann ohne Angaben von Gründen 
vom Korporationsrat wieder aufgehoben werden. Die 
Anpassung oder Aufhebung des Rabatts ist dem Bau-
rechtsnehmer mit einer Frist von einem Jahr auf einen 
Zinstermin im Voraus mitzuteilen. Im Übrigen gilt § 8 
sinngemäss.

Bei gemischten Gewerbe-/Wohnbauten kann der Kor-
porationsrat Rabatt im Sinne und unter den Vorausset-
zungen von § 8 gewähren. Eine Gewerbeeinheit kommt 
einer Wohneinheit gleich.

Bei reinen Gewerbebauten oder gemischten Gewerbe-/
Wohnbauten wird auf maximal 1‘000 m2 ein Rabatt von 
50% gewährt, wenn ein Baurechtsnehmer, der Korporati-
onsbürger ist, selbst im Gebäude wohnt oder Inhaber  
des / die Gewerbebaute nutzenden Gewerbes ist. Als 
Inhaber gilt bei juristischen Personen der Eigentümer 
einer Beteiligung von mindestens 50%.

Zur Förderung von Unternehmen, Arbeitsplätzen und 
in besonderen Fällen, namentlich zur Vermeidung von 
Härten, kann der Korporationsrat abweichend von Absatz 
1, aber nicht zusätzlich, Ausnahmen mit Bezug auf die 
Höhe und/oder die Laufzeit von Rabatten gewähren. Ein 
Anspruch auf die Anwendung dieser Härteklausel besteht 
nicht.

Im Übrigen gelten für alle in § 23 geregelten Fälle die 
Voraussetzungen gemäss § 8 sinngemäss.

Geltendes Recht Neues Recht 

§ 27 Rabatt auf den Baurechtszins § 27 Rabatt auf den Baurechtszins

Rabatt auf den Baurechtszins wird in allen Fällen einem 
Korporationsbürger nur einmal und nur für eine Bau-
rechts-Fläche von insgesamt total 1‘000 Quadratmetern 
gewährt. Im Übrigen gelten folgende Grundsätze für  
die Rabattgewährung:

a) Baurechte für reine Wohnbauten mit und ohne  
 Unterstellung unter das bäuerliche Bodenrecht:  
 Rabatt gemäss § 8;
b) Baurechte für Wohn- und Betriebsbauten (gemischte  
 Baurechte): Rabatt gemäss § 23 Abs. 2, wobei  
 sämtliche Betriebsbauten (Stall, Heuschober, land- 
 wirtschaftliche Garagen usw.) als eine einzige  
 zusammengehörende Wohneinheit angerechnet  
 werden;
c) Baurechte für reine landwirtschaftliche Betriebs 
 bauten: Rabatt im Sinne von § 23 Abs. 1.

Der Korporationsrat gewährt bei Baurechten für  
landwirtschaftliche Bauten Rabatt auf den Baurechtszins 
wie folgt:

a) Baurechte für reine Wohnbauten mit und ohne Unter 
 stellung unter das bäuerliche Bodenrecht: Rabatt  
 gemäss § 8 Abs. 1;
b) Baurechte für Wohn- und Betriebsbauten (gemischte  
 Baurechte): Rabatt gemäss § 23 Abs. 1; (Rest der bis 
 herigen Fassung aufgehoben; 

c) Baurechte für reine landwirtschaftliche Betriebs 
 bauten: Rabatt im Sinne von § 23 Abs. 1.

Im Übrigen gelten für alle in § 27 geregelten Fälle die 
Voraussetzungen gemäss § 8 sinngemäss.
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Geltendes Recht Neues Recht 

§ 31 Bestehende Baurechtsverträge § 31 Bestehende Baurechtsverträge

Sämtliche Baurechtsverträge, die bei Inkrafttreten dieser 
Verordnung bestehen, behalten ihre Gültigkeit.

Sämtliche Baurechtsverträge, die bei Inkrafttreten dieser 
Verordnung bestehen, behalten ihre Gültigkeit.

Alle Baurechtsnehmer mit bestehenden Baurechtsver-
trägen haben einmalig die Möglichkeit, ihre laufenden 
Baurechtsverträge vorzeitig an die Bestimmungen dieser 
Verordnung anzupassen. Es besteht dazu kein  
Rechtsanspruch.

Alle Baurechtsnehmer mit bestehenden Baurechtsver-
trägen haben einmalig die Möglichkeit, ihre laufenden 
Baurechtsverträge vorzeitig an die Bestimmungen dieser 
Verordnung anzupassen. (Letzter Satz in der bisherigen 
Fassung gestrichen.)

Macht der Baurechtsnehmer von der Möglichkeit gemäss 
Abs. 2 keinen Gebrauch, ist auf Antrag des Baurechts-
nehmers der Baurechtszins wie folgt anzupassen:
a) Baurechtsverträge, die bis und mit 31.12.2010  
 abgeschlossen wurden und deren Zinsanpassungs- 
 formel auf einem Landwert basiert, werden gemäss  
 § 9 Abs. 1 und 2 an den LIK angebunden. Dabei wird  
 der aktuell vertraglich vereinbarte Baurechtszins auf  
 den Zeitpunkt der letzten Zinsanpassung hin rück- 
 wirkend, einmalig und ausserordentlich um 35  
 Prozent erhöht und in der Folge periodisch an den  
 LIK angepasst.
b) Baurechtsverträge, die zwischen dem 01.01.2011 und  
 dem 24.04.2016 eine Zinsanpassung basierend auf  
 dem Landwert hatten, werden gemäss § 9 Abs. 1 und  
 2 an den LIK angebunden. Dabei wird der angepasste  
 Baurechtszins rückwirkend auf den 01.01.2022  
 einmalig und ausserordentlich um 17.5 Prozent erhöht  
 und in der Folge ab vorgenanntem Datum periodisch  
 an den LIK angepasst.
c) Bei Baurechtsverträgen, die zwischen dem 25.04.2016  
 und dem 31.12.2016 abgeschlossen wurden, erfolgt  
 eine einmalige ausserordentliche Reduktion des  
 aktuell vertraglich vereinbarten Baurechtszinses rück- 
 wirkend auf den Zeitpunkt der letzten Zinsanpassung  
 um 20 Prozent.
d) Eine Anpassung aufgrund des Landwertes ist in den  
 Fällen gemäss lit. a) – c) ausgeschlossen.
e) In allen Fällen gemäss lit. a) – c) wird auch auf den- 
 selben Zeitpunkt eine Anpassung des Rabattmecha- 
 nismus nach § 8 oder 23 oder 27 vollzogen.

Ein Antrag gemäss Absatz 3 kann längstens während fünf 
Jahren seit Inkrafttreten von § 31 Abs. 3 gestellt werden.

Bestehende Baurechtsverträge mit Nicht-Korporationsbür-
gern können abweichend von § 2 Abs. 1 dieser Verord-
nung verlängert oder erneuert werden. Es besteht dazu 
kein Rechtsanspruch.

Bestehende Baurechtsverträge mit Nicht-Korporationsbür-
gern können abweichend von § 2 Abs. 1 dieser  
Verordnung verlängert oder erneuert werden. Es besteht 
dazu kein Rechtsanspruch.

Die Notariats- und Grundbuchkosten für Änderungen 
bestehender Baurechtsverträge, auch für Änderungen 
gemäss § 31, trägt jene Partei, welche die Änderung 
beantragt.
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Geltendes Recht. Kein Anhang Neues Recht 

Anhang zur Baurechtsverordnung vom 26. April 2016

Berechnungsbeispiele

§ 7 Abs. 1 Berechnung des Baurechtszinses

Berechnungsbeispiel für den Baurechtszins pro m2 Land 
bei einem Landwert von 1’000.– / m2:

Baurechtszins pro m2 Land = 1’000.– / m2   x   66.7%   x   
2.25%   =   15.01 CHF / m2 pro Jahr

§ 7 Abs. 3 Berechnung des Baurechtszinses

Berechnungsbeispiel für den Baurechtszins pro m2 Land 
bei einem Landwert von CHF 1’000.– / m2 und Erschlies-
sungskosten von CHF 150.– / m2:

Baurechtszins pro m2 Land = CHF 1’000.– / m2 abzgl. CHF 
150.– / m2 = 850.– / m2 x   66.7%   x   2.25%   =   CHF 
12.76 / m2 pro Jahr

§ 9 Abs. 5 Indexierung und Zinsanpassung

Berechnungsbeispiel z.B. anhand der Wohnfläche:

Bisher mögliche Wohnfläche 200 m2 gegenüber neu 
möglicher Fläche 225 m2 = +12.5%

Bisheriger Baurechtszins CHF 12.76 / m2 + 12.5% = neu 
CHF 14.36 / m2

ANTRÄGE

Der Korporationsrat beantragt:
1. Der Wortlaut in § 3 Buchstabe d wird wie vorgeschlagen angepasst.
2. Die Berechnung des Baurechtszinses inkl. Zinssatz in § 7 wird wie vorgeschlagen angepasst. 
3. Die Rabattierung in § 8, § 23 und § 27 wird wie vorgeschlagen angepasst.
4. Die Partizipation am Mehrwert wird wie vorgeschlagen in § 9 aufgenommen.
5. Die Überbindungsmöglichkeiten werden wie vorgeschlagen in § 12 Buchstabe g konkretisiert.
6. Die Überführungsmöglichkeiten für altrechtliche Baurechtsverträge werden wie vorgeschlagen in § 31 angepasst.
7. Die revidierte Baurechtsverordnung tritt umgehend nach der Korporationsgemeindeversammlung in Kraft.

HINWEIS
Es werden explizit nur die oben aufgeführten Paragraphen zur Abstimmung gestellt. Daher ist auch nicht die gesamte 
Verordnung abgebildet. Die aktuelle vollständige Version ist auf der Internetseite der Korporation zu finden.
Sollten Anträge zu diesem Traktandum gestellt werden, bittet Sie der Korporationsrat aufgrund der Komplexität des 
Themas, diese möglichst frühzeitig vor der Korporationsgemeindeversammlung deutlich ausformuliert und schriftlich an 
die Kanzlei einzureichen. Sollte es spontane Anträge an der Korporationsgemeindeversammlung geben, deren  
finanzielle Auswirkungen nicht beurteilbar sind, erlaubt sich der Korporationsrat basierend auf dem Gemeindegesetz 
die Abstimmung dieses Traktandums auf eine nächste Korporationsgemeindeversammlung zu vertagen, damit die  
Auswirkungen dem Stimmvolk klar aufgezeigt werden können.
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TRAKTANDUM 7

WEITERE INFORMATIONEN AUS DEM  
KORPORATIONSRAT / VARIA

100-Jahr-Jubiläum von WaldZug

Vom 28. Juni 2022 bis 3. Juli 2022 findet eine öffentliche Ausstellung auf dem Siehbachareal in Zug statt.

NOTIZEN
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Korporationsrat Amtsdauer 2021–2024 (von links nach rechts)

Korporationsrat Tobias Iten (Betriebs- und Personalchef), Korporationsrat Paul Henggeler (Landchef),  
Korporationspräsident Reto Iten (Strassenchef), Korporationsvizepräsident Michael Rogenmoser (Finanzchef),  
Korporationsrat Markus Iten (Forstchef)
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KORPORATIONSRAT, 
KOMMISSIONEN, WEIBEL UND 
MITARBEITER DER KORPORATION OBERÄGERI

KORPORATIONSRAT
Reto Iten, Präsident und Strassenchef 2009
Michael Rogenmoser, Vizepräsident und Finanzchef 2013
Markus Iten, Forstchef  2017
Tobias Iten, Personal- und Betriebschef 2019
Paul Henggeler, Landchef  2021 

Christian Rogenmoser, Korporationsschreiber 2011

RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION
Iwan Rogenmoser, Präsident 2021
Patricia Iten 2013
Sandra Hotz  2021 

KOMMISSION DER STIPENDIENSTIFTUNG
Reto Iten, Korporationspräsident  2013
Ester Brotschi-Meier, Rechnungsführerin  2013
Anita Nussbaumer, Aktuarin 2014

FORSTVERWALTUNG
Markus Iten, Forstchef 2017
Karl Henggeler, Förster 1993
Tobias Hausheer, Förster 2021

WEIBEL
Hubert Nussbaumer  2009

MITARBEITER
Jürg Iten, Forstwart-Vorarbeiter 1992
Pascal Schönmann, Berufsbildner 2008 
Markus Nussbaumer, Forstwart 2002
Stefan Rogenmoser, Forstwart 2005
Martin Henggeler, Forstwart 2016
Albert Rogenmoser, Forstarbeiter 2004
Sandro Späni, Lehrling 2020
Kilian Nussbaumer, Lehrling 2021

PERSONELLE VERÄNDERUNGEN
Wir freuen uns, mit Tobias Hausheer seit vergangenem Herbst einen fachkundigen und engagierten Stellvertreter und 
künftigen Nachfolger für unseren Förster Karl Henggeler gefunden zu haben. Sie beide werden die nächsten Jahre 
zusammen die operative Führung im Forst ausüben und diese schrittweise übertragen. 

Nach über 10 Jahren wertvoller Mitarbeit auf der Kanzlei hat sich Ester Brotschi leider für eine externe Veränderung 
entschieden. Wir danken ihr für die tolle Zusammenarbeit und wünschen ihr alles Gute. Als Nachfolgerin arbeitet neu 
Heidi Rhyner auf unserer Kanzlei.
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